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WR Reines Wohngebiet 

ERLÄUTERUNGSBERICHT UND ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE  

ZUSAMMENFASSUNG 

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Als Bestandteil des Bedarfsplanprojektes ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraub-

ling ï Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshutñ und des Transeuropªischen 

Netze-Korridors ĂSkandinavien-Mittelmeerñ soll die Bahnstrecke Marktredwitz - Regensburg aus-

gebaut werden. Grundlage dieses Bauvorhabens ist die Aufnahme des Projekts in den Bundesver-

kehrswegeplan (vordringlicher Bedarf) sowie des anschließend erfolgten Planungsauftrages für die 

Leistungsphasen 1 und 2 durch das Bundesministerium Digitales und Verkehr (BMDV). Im Jahr 

2016 wurde der Bundesverkehrswegeplan 2030 beschlossen, der nunmehr als Planungsgrundlage 

dient. Die Streckenausbauten Hof - Marktredwitz, Marktredwitz - Schirnding (Grenze), Marktredwitz 

- Nürnberg und Marktredwitz - Regensburg ï Regensburg Obertraubling, sind unter dem Maßnah-

mentitel Ausbaustrecke Hof ï Marktredwitz ï Regensburg ï Obertraubling (Ostkorridor Süd) dort 

als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten (Projektnummer 2-019-V01). Mit dem Bundes-

schienenwegeausbaugesetz (BSWAG) erlangen die im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen 

Ausbauziele Gesetzeskraft. Mit der Verankerung im Gesetz ist auch die Grundlage für die Finan-

zierungsfähigkeit der Vorhaben geschaffen. In Anlage 1 des BSWAG ist das Projekt unter der lau-

fenden Nummer 9 mit dem Titel ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraubling ï 

Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshut, ABS Nürnberg ï Schwandorf ï Furth 

im Wald ï Grenze D/CZñ im vordringlichen Bedarf gelistet. Die Zielstellung des Gesamtvorhabens 

des Ostkorridors Süd, Elektrifizierung (Hof) Marktredwitz ï Regensburg umfasst eine wirtschaftlich 

optimale Betriebsqualität durch die Streckenelektrifizierung, Fahrzeitverkürzung (Entfall Traktions-

wechsel) zwischen Hof und Regensburg sowie eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und der 

Engpassbeseitigung der betroffenen Strecken. Des Weiteren soll durch das Vorhaben die Region 

Nordostbayern zukünftig wesentlich besser an das gesamtdeutsche Schienennetz angeschlossen 

werden und die bisher bestehende Lücke im elektrifizierten Netz von Nürnberg nach Leipzig und 

nach Prag geschlossen werden. 

Als Bestandteil des Bedarfsplanprojektes ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraub-

ling ï Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshutñ und des Transeuropªischen 

Netze-Korridors ĂSkandinavien-Mittelmeerñ umfassen die geplanten Vorhaben an der Bahnstrecke 

Marktredwitz - Regensburg unter anderem die Ausführung von Oberleitungen und eisenbahntech-

nischen Ausrüstungen, die Errichtung der Unterwerke Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn, 

deren Standorte notwendige Versorgungsschwerpunkte für eine zentrale Bahnstreckenelektrifizie-

rung darstellen, sowie relevante Folgemaßnahmen. Um den vorgesehenen Unterwerken den not-

wendigen Bahnstrom zentral zuführen zu können, soll mit dem hier geplanten Vorhaben eine neue 

elektrische Verbindung zwischen dem vorhandenen Unterwerk Burgweinting und den vorgesehe-

nen Unterwerken Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn hergestellt werden. 

Die technische Realisierbarkeit hat gleichzeitig mit möglichst geringen Widerständen aus umwelt-

fachlicher und raumordnerischer Sicht einherzugehen. Ein sich daraus entwickelnder Vorzugstras-

senkorridor soll in einer Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) behandelt werden. 
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Die RVP dient der Abstimmung des Vorhabens mit anderen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen unter überörtlichen Gesichtspunkten sowie u.a. der Überprüfung des Vorhabens auf 

seine Übereinstimmung mit Erfordernissen der Raumordnung. Prüfungsgegenstand sind auch 

ernsthaft in Betracht kommende Trassenalternativen. In der RVP wird zudem die Verträglichkeit 

der raumbedeutsamen und überörtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt überschlä-

gig geprüft (§ 15 Abs.1 Nr. 3 ROG). Die umfassende RVP soll die Weichen für eine planungssi-

chere sowie zeit- und kosteneffektive Realisierung des Vorhabens im späteren, der RVP nachge-

lagerten Planfeststellungsverfahren stellen. 

Die RVP hat zum Ziel, in einem frühen Planungsstadium für ein konkret anstehendes Einzelprojekt 

eine raumordnerische Klärung herbeizuführen. Dazu sind raumbedeutsame Planungen aufeinan-

der abzustimmen und deren Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung festzu-

stellen. Durch die frühe Prüfung der Raumverträglichkeit können erkennbare Konflikte aufgezeigt 

und Lösungsmöglichkeiten rechtzeitig angeboten werden. Die RVP dient somit der Vorabklärung 

vor dem eigentlichen Genehmigungsverfahren. Die Ergebnisse der RVP sind im nachfolgenden 

Zulassungs- bzw. Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen. 

1.2 Notwendigkeit der Raumverträglichkeitsprüfung 

Die Erforderlichkeit einer Raumverträglichkeitsprüfung ergibt sich aus dem Raumordnungsgesetz 

(ROG) sowie analog dem Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayLplG). Aufgrund der erheblich 

überörtlichen Raumbedeutsamkeit der beabsichtigten 110-kV-Bahnstromfernleitung, welche sich 

u.a. aufgrund der Leitungslänge insbesondere durch die Betroffenheit zahlreicher Gemeinden und 

fachlicher Belange ergibt, ist eine RVP durchzuführen. 

1.3 Übersicht über das Vorhaben 

Die Elektrifizierung des Streckenabschnittes (Hof) Marktredwitz ï Regensburg ist Teil des soge-

nannten Ostkorridors, einer wichtigen Nord-Süd-Route durch ganz Deutschland von den Seehäfen 

bis in die Alpen. 

Die Elektrifizierung umfasst insbesondere die Errichtung und den Betrieb von Unterwerken für die 

vorgenannten Streckenabschnitte mit Anschluss der Unterwerke an das bestehende zentrale 

Bahnstromfernleitungsnetz (Systemspannung 110 kV) der DB Energie GmbH. 
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Abb. 1: Übersicht über den Bahnausbau in Nordostbayern (Quelle: DB AG) 

Um den vorgesehenen Unterwerken Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn den Strom aus dem 

zentralen Bahnstromnetz zuführen zu können, soll mit dem hier geplanten Vorhaben eine neue 

elektrische Verbindung zwischen dem vorhandenen Unterwerk Burgweinting und den genannten 

Unterwerken hergestellt werden. In diesen Unterwerken wird die Spannung von 110 kV auf 15 kV 

transformiert und der Bahnstrom anschließend in die Oberleitung eingespeist.  

Das Vorhaben wird in drei Abschnitte von Süd nach Nord eingeteilt, die durch die vier Unterwerk-

standorte (Uw) entlang des Leitungsverlaufes der vorgesehenen Bahnstromleitung (Hochspan-

nungsfreileitung) definiert sind: 

¶ Abschnitt A = Uw Burgweinting bis Uw Irrenlohe 

¶ Abschnitt B = Uw Irrenlohe bis Uw Weiden 

¶ Abschnitt C = Uw Weiden bis Uw Pechbrunn  
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2 Gegenstand der Raumverträglichkeitsprüfung 

Gegenstand dieser Raumverträglichkeitsprüfung ist die Ermittlung und Bewertung eines Trassen-

korridors für den Neubau einer 110 kV-Hochspannungsfreileitung vom Unterwerk (Uw) Burgwein-

ting über die Uw Irrenlohe und Weiden i.d.OPf. bis zum Uw Pechbrunn. 

Der Neubau der Unterwerke wird in separaten Genehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen 

Eisenbahngesetz (AEG) beantragt und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.  

2.1 Zweck der Raumverträglichkeitsprüfung 

Eine Raumverträglichkeitsprüfung (vormals Raumordnungsverfahren, ROV) hat den Zweck, Vor-

haben auf ihre Raumverträglichkeit zu überprüfen. Gemäß § 15 Abs. 1 ROG sind dabei die raum-

bedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, einschließlich 

der überörtlich raumbedeutsamen Belange des Umweltschutzes zu prüfen. Insbesondere wird die 

Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft. Zuständig für das Verfahren ist nach § 15 

ROG bzw. Art. 25 Abs. 1 S. 1 BayLplG die höhere Landesplanungsbehörde.  

Gegenstand der Raumverträglichkeitsprüfung sind gem. § 15 ROG die  

1. Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung oder Maßnahme unter überört-

lichen Gesichtspunkten, insbesondere die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen,  

2. Prüfung der ernsthaft in Betracht kommenden Standort- oder Trassenalternativen und  

3. überschlägige Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter nach § 2 

Absatz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unter Berücksich-

tigung der Kriterien nach Anlage 3 des UVPG.  

Die Vorhabenträgerin legt der zuständigen Raumordnungsbehörde die Verfahrensunterlagen gem. 

§ 15 Abs. 2 vor, die notwendig sind, um eine entsprechende Bewertung der raumbedeutsamen 

Auswirkungen des Vorhabens zu ermöglichen. 

Der Untersuchungsraum befindet sich in den Regierungsbezirken Oberpfalz und Oberfranken. In 

Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-

gie liegt die Verfahrensführung für die Raumverträglichkeitsprüfung bei der Regierung der Ober-

pfalz. 

2.2 Antragsumfang ï Zusammenfassung Vorzugstrasse 

Gegenstand der Raumverträglichkeitsprüfung ist ein Korridor von 200 m Breite.  

Abschnitt A: Uw Burgweinting ï Uw Irrenlohe 

Der Vorzugstrassenkorridor (VTK) Abschnitt A verläuft vom Uw Burgweinting Richtung Norden ent-

lang der Bahnstrecke Regensburg ï München, quert im Bereich des Hafens die Donau und folgt 

der Bahnstrecke weiter bis zum Ortsteil Laub der Gemeinde Zeitlarn. Dort knickt der Korridor nach 

Westen ab, um in Bündelung mit der bestehenden 220 kV-Freileitung Umspannwerk Regensburg 

ï Umspannwerk Schwandorf nach etwa 1.100 m nach Norden zu verlaufen. Nördlich von 
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Diesenbach verschwenkt der VTK nach Nordosten und nach weiteren 1.100 m in Richtung Norden. 

Der Korridor verläuft anschließend in Bündelung mit der o. g. 220 kV- Freileitung und teilweise mit 

der A 93 bis in den Norden der Gemeinde Maxhütte-Haidhof, wo drei Vorzugstrassenkorridor-Al-

ternativen (VTA) abzweigen. 

 

Die VTA A1 und VTA A2 verlaufen weiter in Bündelung mit der bestehenden 220 kV-Freileitung, 

queren zwischen Teublitz und Katzdorf die Naab und folgen der Freileitung bis zum Umspannwerk 

Abb. 2: Verlauf des VTK zwischen Uw Burgweinting und 
Maxhütte-Haidhof 
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Schwandorf. Die VTA A1 quert erneut die Naab und läuft in nordwestlicher Richtung zur Ortslage 

von Haselbach, wo die VTA einen scharfen Richtungswechsel nach Nordosten vollzieht und an-

schließend an das Uw Irrenlohe anschließt.  

Die VTA A2 verläuft ab dem Umspannwerk Schwandorf in Bündelung mit dem neu errichteten 

Ostbayernring in Richtung Norden, zweigt bei Krondorf entlang der Bahnstrecke Nürnberg ï Am-

berg ï Schwandorf in Richtung Norden ab, um anschließend das Uw Irrenlohe zu erreichen. 

Die VTA A3 verläuft ab Maxhütte-Haidhof in Bündelung entlang der Bahnstrecke Weiden ï Re-

gensburg und durch das Stadtgebiet von Schwandorf bis ins Uw Irrenlohe.  

 

Abb. 3: Verläufe der drei VTA A1, A2 und A3 zwischen Maxhütte-Haidhof und Uw Irrenlohe 
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Abschnitt B: Uw Irrenlohe ï Uw Weiden 

Abschnitt B verläuft ab dem Uw Irrenlohe zum einen entlang der Bahnstrecken Weiden ï Regens-

burg bzw. Nürnberg-Amberg-Schwandorf. Zum anderen schwenkt ein ergänzender Korridor süd-

lich von Irrlaching nach Nordosten ab, um anschließend wieder an den VTK anzuschließen. 

Dieser Verlauf ist erforderlich, da künftig in Verbindung mit den geplanten Bahnstromfernleitungen 

Irrenlohe ï Bodenwöhr und Hohenstadt ï Irrenlohe möglicherweise bis zu acht Systeme an das 

Uw Irrenlohe anschließen. Aus Platzgründen können diese nicht vollständig entlang der 

Bahntrasse geführt werden. Der VTK verläuft anschließend in nordwestlicher Richtung, um bei 

Dürnsricht den Verlauf des neuen Ostbayernrings aufzunehmen. Bis zum Uw Weiden folgt der VTK 

größtenteils dem Ostbayernring. 

Abb. 4: Verlauf des VTK B zwischen Uw Irrenlohe und Uw Weiden 
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Abschnitt C: Uw Weiden ï Uw Pechbrunn 

Vom Uw Weiden zweigen die insgesamt drei Vorzugstrassenkorridor-Alternativen VTA C1 bis VTA 

C3 ab. Die VTA C1 (Westliche Umfahrung von Weiden i.d.OPf.) verläuft gemeinsam in nordwest-

licher Richtung in Bündelung mit dem neuen Ostbayernring. Der Korridor läuft durch den Manteler 

Forst, bevor dieser bei Parkstein nach Norden schwenkt. Sie verläuft anschließend in Bündelung 

mit der 110 kV-Freileitung Umspannwerk Arzberg ï Umspannwerk Etzenricht bis westlich Windi-

scheschenbach. 

Die VTA C2 schwenkt nach Norden in Bündelung mit der A 93 ab, um westlich von Denkenreuth 

für einen Abschnitt von etwa 1.100 m in Bündelung mit dem neuen Ostbayernring zu gehen und 

anschließend den gleichen Korridor der VTA C3 zu nutzen.  

Abb. 5: Verläufe der VTA C1 bis C3 im Raum Weiden 
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Die VTA C3 (östliche Umfahrung von Weiden i.d.OPf.) schwenkt ab dem Uw Weiden in Richtung 

Nordosten ab und verläuft auf einer Länge von etwa 2 km in Bündelung mit der A 93. Nördlich der 

Gemeinde Pirk schwenkt die VTA nach Osten ab und verläuft bis Bechtsrieth in Bündelung mit der 

110 kV-Doppelleitung Umspannwerk Etzenricht ï Umspannwerk Weiden. Von dort folgt sie dem 

Verlauf des SuedOstLinks in Richtung Norden bis Edeldorf (Gemeindeteil von Theisseil) um von 

dort nach Nordwesten abzuschwenken. Zwischen Altenstadt und Neustadt a.d.Waldnaab trifft die 

VTA auf die VTA C2.  

Westlich von Windischeschenbach treffen alle drei VTA zusammen. Der VTK Abschnitt C verläuft 

anschließend nach Norden, um bei Eiglasdorf nach Osten abzuknicken und in Bündelung mit der 

A 93 und dem neuen Ostbayernring bis Mitterteich zu führen. Ab Mitterteich verläuft der VTK weiter 

in Bündelung mit der A 93 bis zur Anschlussstelle Pechbrunn, wo der gleichnamige Unterwerks-

standort geplant ist.  

Abb. 6: Verlauf des VTK C zwischen Windischeschenbach und dem Uw Pechbrunn 
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2.3 Ergebnisse der Antragskonferenz 

Im 1. Quartal 2024 wurde für die RVP eine Antragskonferenz durchgeführt. Im Rahmen der An-

tragskonferenz fand ausschließlich eine Beteiligung der wesentlich berührten Fachstellen statt. Die 

Beteiligung von Fachbehörden, Kommunen, Trägern öffentlicher Belange etc. erfolgt erst im an-

schließenden Beteiligungsverfahren. 

Im Jahr 2021 wurde bereits eine Antragskonferenz für das Vorhaben durchgeführt. Der damals 

zugrunde gelegte Untersuchungsraum wies jedoch streckenweise keine zu untersuchenden Tras-

senvarianten auf. Dies stellte für die Vorhabenträgerin ein Risiko dar, da bei Feststellung der Un-

vereinbarkeit mit raumordnerischen oder naturschutzfachlichen Belangen weitere Varianten in ei-

ner erneuten RVP geprüft werden müssten. Der in der erneuten Antragskonferenz betrachtete Un-

tersuchungsraum ist daher deutlich größer gefasst, um die Untersuchungsinhalte für weitere Tras-

senvarianten festzulegen. 

Sowohl die Stellungnahmen der Fachbehörden von 2024 als auch 2021 sind in die vorliegende 

Unterlage eingeflossen, insbesondere erfolgte ein Abgleich der Einstufung der Raumwiderstände 

zusammen mit der federführenden Raumordnungsbehörde. 

2.4 Erkenntnisse und Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Da das Gesamtvorhaben ĂBahnstromversorgung Nordostbayernñ der DB InfraGO AG voraussicht-

lich nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Anzahl von Dritten ha-

ben kann, wurden die Öffentlichkeit, betroffene Kommunen und Gemeinden sowie Politik und di-

verse Stakeholder im Sinne einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung umfassend informiert. Die 

Durchf¿hrung der fr¿hen ¥ffentlichkeitsbeteiligung orientierte sich am ĂHandbuch f¿r eine gute 

B¿rgerbeteiligungñ des Bundesministeriums f¿r Verkehr und digitale Infrastruktur. Es wurden be-

reits im Jahr 2020 sechs Veranstaltungen zum Gesamtprojekt ĂBahnstromversorgung Nordostbay-

ernñ durchgef¿hrt, bei denen Themenschwerpunkte unter anderem auf der geplanten 110 kV-

Bahnstromfernleitung lagen. 

Ferner werden über die Projekt-Webseite des Gesamtprojekts ĂBahnstromversorgung Nordostbay-

ernñ weitreichende Informationen ¿ber die geplante 110 kV-Bahnstromfernleitung gegeben. 

Die Unterrichtungen umfassten die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die 

voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unter Berücksichtigung des vorgesehenen Tras-

senkorridorentwurfs der 110 kV-Bahnstromfernleitung. Die Öffentlichkeit, betroffene Kommunen 

und Gemeinden sowie Politik und Stakeholder konnten Planungshinweise und Anregungen zum 

Trassenentwurf einbringen. Insgesamt sind rund 150 Planungshinweise aus der Region eingegan-

gen, die durch die Vorhabenträgerin dokumentiert, auf Relevanz geprüft und planungstechnisch 

bewertet sowie im Sinne der Transparenz für jeden einsehbar auf der Projekt-Webseite (anonym) 

veröffentlicht wurden. 

Neben Vorschlägen zu diversen klein- und großräumigen Varianten, zur Bündelung / Mitführung 

der Freileitungstrasse mit Bahnstrecken sowie zu Verkabelung wurde im Zuge der frühen Öffent-

lichkeitsbeteiligung insbesondere hinterfragt, inwiefern für den Bahnverkehr überhaupt eine eigene 

Stromversorgung erforderlich ist und ob nicht Strom aus dem öffentlichen Netz genutzt werden 

kann. Dabei wurden durch die Vorhabenträgerin stets die technischen Voraussetzungen sowie die 

Notwendigkeit des Bahnstromnetzes erläutert und auf die Vorteile des Verbundnetzes der DB 

Energie GmbH hingewiesen. Nachdem die Deutsche Bahn AG eine ausschließlich dezentrale 
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Versorgung und/oder Verkabelung eines so umfangreichen und hochbelasteten Netzabschnitts 

aus wirtschaftlichen, technischen und betrieblichen Gründen ablehnt, wurde dieser Ansatz plane-

risch zunächst nicht weiterverfolgt. Da diese Fragestellungen jedoch im Rahmen der Öffentlich-

keitsbeteiligung nicht zu aller Zufriedenheit beantwortet werden konnten, wurde nach erfolgter Ab-

stimmung mit dem Eisenbahn-Bundesamt sowie Vertretern der regionalen Politik, ein externes 

Gutachten in Form der wissenschaftlichen Ă¦bersichtstudie zu Varianten der Bahnelektrifizierung 

in Nordostbayernñ der Technischen Universitªt Dresden, Professur f¿r Elektrische Bahnen, ge-

meinsam beauftragt. Ziel der Studie ist neben grundsätzlichen Darstellungen zur Elektrifizierungs-

würdigkeit und zu Bahnstromsystemen, möglichst viele verschiedene Varianten für die Bahnener-

gieversorgung in Nordostbayern zu identifizieren, in einer Variantenuntersuchung vergleichend zu 

bewerten und daraufhin eine unabhängige, gutachterliche Empfehlung über weiter zu verfolgende 

Vorzugsvarianten zu geben. Der Prozess der Studie wurde durch ein Begleitgremium bestehend 

aus politischen Vertretern der Region, Bürgervertretern, der DB AG und der TU Dresden unter-

stützt.  

Die Ergebnisse der Studie wurden in der weiteren Trassenplanung sowie in der damit verbundenen 

Planrechtfertigung berücksichtigt. Ferner wurden die Ergebnisse am 01. Juli 2021 auf der Projekt-

Webseite per Live-Stream der Öffentlichkeit vorgestellt. In den weiteren Planungsschritten erfolgt 

eine rechtskonforme Beteiligung der Öffentlichkeit durch die zuständigen verfahrensführenden Be-

hörden. 

2.5 Übersicht über den Untersuchungsraum 

2.5.1 Politische Verwaltungsstruktur 

Der Untersuchungsraum liegt vollständig im Freistaat Bayern und erstreckt sich über eine Fläche 

von ca. 2.014 km². Für die Regionalplanung sind in Bayern die 18 Regionalen Planungsverbände 

(RPV) zuständig. Die RPV sind Zusammenschlüsse der Gemeinden und Kreise der Region. Für 

das Projekt insgesamt sind die folgenden Regionalen Planungsverbände inkl. der gültigen Regio-

nalpläne relevant: 

¶ Oberfranken-Ost Region (5) 

¶ Oberpfalz-Nord Region (6) 

¶ Regensburg Region (11) 

Weitere Informationen sind in Teil I: Allgemeiner Teil der Raumverträglichkeitsprüfung aufgeführt. 

Innerhalb des Untersuchungsraums liegen zwei Regierungsbezirke, zwei kreisfreie Städte (Weiden 

i.d.OPf. und Regensburg), sechs Landkreise und insgesamt 88 Gemeinden, die nachfolgend auf-

geführt werden. Jene Gemeinden und kreisfreie Städte, die mit einem Sternchen markiert sind, 

werden durch den Vorzugstrassenkorridor berührt.  

Tab. 1: Landkreise und kreisfreie Städte im Untersuchungsraum 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

¶ Landkreis Amberg-Sulzbach ¶ Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 

¶ Landkreis Regensburg ¶ Landkreis Schwandorf 

¶ Landkreis Tirschenreuth ¶ Kreisfreie Stadt Regensburg* 

¶ Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf.*  
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Regierungsbezirk Oberfranken 

¶ Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 

* Gemeindegebiet wird durch den Vorzugstrassenkorridor berührt 

Innerhalb der o.g. Landkreise liegen folgende Gemeinden im Untersuchungsraum: 

Tab. 2: Gemeinden im Untersuchungsraum 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

Landkreis Regensburg 

¶ Altenthann ¶ Neutraubling 

¶ Bach a.d.Donau ¶ Obertraubling 

¶ Barbing ¶ Pentling 

¶ Bernhardswald ¶ Pettendorf 

¶ Donaustauf ¶ Pielenhofen 

¶ Forstmühler Forst (gemeindefreies Gebiet) ¶ Regenstauf* 

¶ Holzheim am Forst ¶ Sinzing 

¶ Kallmünz ¶ Tegernheim 

¶ Kreuther Forst (gemeindefreies Gebiet) ¶ Wenzenbach* 

¶ Lappersdorf ¶ Zeitlarn* 

¶ Mintraching  

Landkreis Schwandorf 

¶ Altendorf ¶ Schmidgaden* 

¶ Bodenwöhr ¶ Schwandorf* 

¶ Bruck i.d.OPf. ¶ Schwarzach b. Nabburg 

¶ Burglengenfeld ¶ Schwarzenfeld* 

¶ Fensterbach* ¶ Steinberg am See 

¶ Guteneck ¶ Stulln 

¶ Maxhütte-Haidhof* ¶ Teublitz* 

¶ Nabburg* ¶ Trausnitz 

¶ Neunburg vorm Wald ¶ Wackersdorf 

¶ Nittenau ¶ Wernberg-Köblitz* 

¶ Pfreimd ¶ Wolferlohe (gemeindefreies Gebiet) 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

¶ Ebermannsdorf* ¶ Freudenberg 

¶ Ensdorf ¶ Schnaittenbach*  

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab  

¶ Altenstadt a.d.Waldnaab* ¶ Pirk* 

¶ Bechtsrieth* ¶ Pressath 

¶ Etzenricht* ¶ Püchersreuth 

¶ Floß ¶ Schirmitz* 

¶ Irchenrieth ¶ Schwarzenbach 



Unterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung mit überschlägiger Umweltprüfung 

Seite 29/341 Elektrifizierung Nordostbayern 110 kV-Bahnstromfernleitung  

 

¶ Kirchendemenreuth* ¶ Störnstein 

¶ Kohlberg ¶ Tännesberg 

¶ Leuchtenberg ¶ Theisseil* 

¶ Luhe-Wildenau* ¶ Vohenstrauß 

¶ Mantel* ¶ Waldthurn 

¶ Manteler Forst (gemeindefreies Gebiet)* ¶ Weiherhammer 

¶ Neustadt a.d.Waldnaab* ¶ Windischeschenbach* 

¶ Parkstein*  

Landkreis Tirschenreuth 

¶ Erbendorf ¶ Pechbrunn* 

¶ Falkenberg* ¶ Plößberg 

¶ Friedenfels ¶ Pullenreuth 

¶ Fuchsmühl ¶ Reuth b.Erbendorf* 

¶ Konnersreuth ¶ Waldershof* 

¶ Krummennaab* ¶ Wiesau* 

¶ Mitterteich*  

Regierungsbezirk Oberfranken 

Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 

¶ Arzberg ¶ Tröstauer Forst-Ost (gemeindefreies Gebiet) 

¶ Marktredwitz  

* Gemeindegebiet wird durch den Vorzugstrassenkorridor berührt 

 

2.5.2 Beschreibung des Untersuchungsraumes und seiner Bestandteile 

Der Abschnitt A von Regensburg nach Irrenlohe befindet sich innerhalb der folgenden naturräum-

lichen Einheiten: 

¶ Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten (D65) 

¶ Oberpfälzer und Bayerischer Wald (D63) 

¶ Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland (D62) 

¶ Fränkische Alb (D61) 

Im Untersuchungsraum ist der Abschnitt insbesondere durch die größeren Städte Regensburg, 

Burglengenfeld und Schwandorf geprägt. Durch Regensburg verläuft die Donau, deren Niederung 

die Landschaft in diesen Bereich des Untersuchungsraums charakterisiert. Nach Norden ist das 

Gelände flachwellig und wird von Grünland und ackerbaulicher Nutzung dominiert. Zwischen den 

Ackerflächen sind kleinere und größere Waldflächen eingestreut. Ausgedehnte Waldflächen domi-

nieren nordöstlich von Regensburg (Waldkomplex Hoher Markstein, Kreuther Forst), südlich von 

Steinsberg (Schwaighauser Forst), östlich von Regenstauf, nördlich von Hainsacker, westlich von 

Maxhütte-Haidhof, südlich von Burglengenfeld, östlich von Teublitz, südwestlich von Schwandorf 

sowie südwestlich von Irrenlohe. Bei dem Waldkomplex Hoher Markstein handelt es sich außer-

dem um Bannwald und Teilflächen sind durch ein FFH-Gebiet geschützt. Von Regensburg bis Hei-

linghausen verläuft der Regen, dem zahlreiche Nebenbäche zufließen, zentral durch den Untersu-

chungsraum. Der Flusslauf und die Auenbereiche stehen durch ein FFH-Gebiet unter Schutz. 
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Insgesamt befinden sich 12 FFH-Gebiete und zwei Vogelschutzgebiete in Abschnitt A. Charakte-

ristische Siedlungsformen in diesem Abschnitt sind Kleinstädte und Dörfer. Als überregionale Ver-

kehrswege verlaufen die Autobahnen A3 und A93 in Abschnitt A.  

Der Abschnitt B von Irrenlohe nach Weiden i.d.OPf. befindet sich innerhalb der folgenden natur-

räumlichen Einheiten: 

¶ Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland (D62) 

¶ Oberpfälzer und Bayerischer Wald (D63) 

Im Untersuchungsraum ist der Abschnitt insbesondere durch die größeren Gemeinden Schwar-

zenfeld, Nabburg und Pfreimd geprägt. Auch in diesem Abschnitt ist das Gelände flachwellig und 

wird von landwirtschaftlichen Flächen dominiert. Zwischen den Ackerflächen sind kleinere und grö-

ßere Waldflächen eingestreut. Ausgedehnte Waldflächen dominieren südwestlich von Rottendorf, 

westlich und nordwestlich von Wernberg-Köblitz (Neunaigener Forst und Neudorfer Wald) sowie 

südlich von Etzenricht (Etzenrichter Forst). Auf Höhe von Wernberg-Köblitz reichen Teilflächen des 

Hainstetter Waldes von Westen her in den Untersuchungsraum, die teilweise durch ein FFH-Gebiet 

geschützt sind. Von der östlichen Grenze bis nach Pfreimd verläuft das gleichnamige Fließgewäs-

ser durch den Untersuchungsraum. Der Flusslauf sowie die Auenbereiche sind als FFH-Gebiet 

geschützt. Am nördlichen Ende des Abschnittes B verläuft die Haidnaab sowie ihre Nebenbäche 

durch den Untersuchungsraum. Auch dieser Flusslauf sowie die Auenbereiche sind durch ein FFH-

Gebiet geschützt. Insgesamt befinden sich acht FFH-Gebiete und ein Vogelschutzgebiet in Ab-

schnitt B. Charakteristische Siedlungsformen in diesem Abschnitt sind Kleinstädte und Dörfer. Als 

überregionale Verkehrswege verlaufen die Autobahnen A93 und A6 in Abschnitt B. 

Der Abschnitt C von Weiden i.d.OPf. nach Pechbrunn liegt in den folgenden naturräumlichen Ein-

heiten:  

¶ Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland (D62) 

¶ Oberpfälzer und Bayerischer Wald (D63) 

¶ Thüringisches-Fränkisches Mittelgebirge (D48) 

Der südliche Teil des Abschnitts ist einerseits geprägt durch die kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. 

sowie durch große zusammenhängende Waldgebiete wie den Manteler Forst, der teilweise als 

europäisches Vogelschutzgebiet geschützt ist. Insgesamt befinden sich acht FFH-Gebiete und 

zwei Vogelschutzgebiete im Abschnitt C. Nördlich von Weiden i.d.OPf. ist die Landschaft geprägt 

durch landwirtschaftliche Nutzung sowie mehrere große Waldgebiete wie den Falkenberger Wald, 

Steinwald oder Pechofener Wald. Charakteristische Siedlungsformen sind kleine und mittelgroße 

Dörfer. In nordsüdlicher Richtung verläuft die Autobahn A93 als überregionaler Verkehrsweg.  

3 Energiewirtschaftliche Begründung 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Bahnstromfernleitung zählt im Sinne der Begriffsbestimmungen nach § 2 Nr. 6 AEG zur Eisen-

bahninfrastruktur und darf nach § 18 Abs. 1 AEG nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan 

zuvor festgestellt wird (Planfeststellungserfordernis). Hinsichtlich des Planfeststellungsverfahrens 

gelten im Weiteren die Festlegungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). In Überein-

stimmung mit § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist daher der Bau und Be-

trieb der Bahnstromfernleitung grundsätzlich nicht nach dem EnWG zuzulassen. Soweit die 
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Bahnstromfernleitung mit einer Hochspannungsfreileitung auf einem Mehrfachgestänge geführt 

werden soll (sog. Bündelung), kann diese in ein EnWG-Planfeststellungsverfahren integriert wer-

den. § 43h EnWG (Ausbau des Hochspannungsnetzes) ist, unabhängig den dort festgelegten Aus-

nahmen (Wirtschaftlichkeit, Bündelung mit Bestandstrasse), für das Planfeststellungsverfahren 

nach dem AEG nicht einschlägig. 

3.2 Alternativen zum Freileitungsbau 

3.2.1 Entwicklungsprognose ohne Verwirklichung des Vorhabens (Nullvari-

ante) 

Die Nullvariante ist die Darstellung der Auswirkungen bei Verzicht bzw. Nichtrealisierung des Vor-

habens. 

Durch die Nichtrealisierung der geplanten 110 kV-Bahnstromfernleitung kann der prognostizierte 

Energiebedarf der Bahnstrecke Marktredwitz - Regensburg als Bestandteil des Bedarfsplanprojek-

tes ĂAusbaustrecke 16 Hofï Marktredwitz ï Regensburg (Ostkorridor S¿d)ñ und des Transeuropª-

ischen Netze-Korridors ĂSkandinavien-Mittelmeerñ nicht abgesichert werden. Ohne das geplante 

Vorhaben kann weder eine zuverlässige und wirtschaftliche noch eine bedarfsgerechte und nach-

haltige Energieversorgung der Bahnstrecke und damit keine kontinuierliche Energieabforderung 

durch die elektrisch betriebenen Fahrzeuge gesichert werden. 

Die Nichtumsetzung des Projektes Ostkorridor Süd, führt ferner dazu, dass die Hauptlast des Gü-

terverkehrs zwischen Norddeutschland und Bayern / Südosteuropa weiterhin den überlasteten 

Laufweg Hamburg ï Hannover ï Fulda ï Würzburg ï Nürnberg ï Passau / München nutzt, obwohl 

der Ostkorridor für einige Relationen streckenmäßig im Vorteil ist. Damit entfällt eine Alternativroute 

für den Güterverkehr, indem sie keinen durchgehend elektrifizierten Laufweg zwischen Hamburg 

ï Uelzen ï Magdeburg ï Leipzig ï Hof ï Regensburg ï Passau / München herstellt. Durch die 

fehlende großräumige Verlagerung der Verkehre Richtung Passau auf den Ostkorridor, können 

dort zum einen nicht die gering ausgelasteten Strecken effizient genutzt werden und zum anderen 

erreicht sie keine Entlastung der bisherigen Hauptabfuhrstrecken des Güterverkehrs. 

Zwar verursacht die sogenannte Nullvariante naturgemäß die geringsten Eingriffe, z. B. in die 

Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung und in privates Eigentum. Den-

noch ist sie aus Sicht der Vorhabenträgerin nicht vorzugswürdig, da sie die zentralen Projektziele 

nicht erreicht. Daher wird die Nullvariante in der weiteren Trassenplanung nicht weiter berücksich-

tigt. 

3.2.2 Erdverkabelung 

Die häufigste Ursache von Störungen sind bei Freileitungen auftretende Überschläge (Lichtbögen) 

zwischen spannungsführenden und geerdeten Anlagenteilen. Um die damit verbundenen Auswir-

kungen auf den elektrischen Bahnbetrieb gering zu halten, wurde eine ĂErdschlusskompensationñ 

aufgebaut. Bei einem einpoligen Erdschuss wird der fließende Erdschlussstrom, ein kapazitiver 

Strom, hervorgerufen durch die Leiter-Erde-Kapazität, durch an mehreren Stellen des Bahnstrom-

netzes eingebaute Erdschlusslöschspulen (Petersenspulen) bis auf einen kleinen Restbetrag kom-

pensiert. Der Lichtbogen erlischt damit sofort, ohne dass der betroffene Leitungsabschnitt abge-

schaltet werden muss (gelöschtes Netz). Die Bahnstromfernleitung kann deshalb in Betrieb blei-

ben. Voraussetzung für den Betrieb eines gelöschten Netzes ist, dass der Erdschlussstrom einen 

Höchstbetrag nicht überschreitet. Die DB Energie GmbH betreibt ein solches gelöschtes 110 kV-
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Bahnstromfernleitungsnetz. Das Bahnstromfernleitungsnetz ist auf einer Länge von rund 7.900 km 

ausgebaut. Damit wird die Grenze der Löschfähigkeit, auch unter Berücksichtigung der in der Pla-

nung befindlichen 110 kV-Bahnstromfernleitungen (16,7 Hz) eingehalten. 

Erdkabel haben gegenüber gleichlangen Freileitungen, bedingt durch die geringeren Abstände zwi-

schen spannungsführenden Leiter und Erdpotential, eine weitaus höhere Erdkapazität, die einen 

wesentlich größeren kapazitiven Erdschlussstrom (Faktor ca.15-20-facher Erdschlussstrom) ver-

ursacht. Bei der Erweiterung des Netzes in Form von Kabelstrecken kann das derzeitige 

Bahnstromfernleitungsnetz in seiner Gestaltung als gelöschtes Netz nicht mehr weiter betrieben 

werden. Eine Umstellung der Erdungsart würde bedeuten, dass die Erdung aller im Bundesgebiet 

und in Österreich bestehenden Bahnstromfernleitungsmasten geändert werden müssten, alle 

Schaltanlagen der Kraft- sowie Umformer- und Unterwerke bezüglich Schutz- und Leistungsschal-

tern anzupassen wären und der, jetzt nicht erforderliche Nachweis der Nichtbeeinflussung von 

Fernmeldeanlagen in der Nähe vorhandener Bahnstromfernleitungen, geführt werden müsste. Der 

intensive Aufwand für eine derartige Umstellung würde Kosten in Milliardenhöhe zur Folge haben 

und ist durch das Projekt nicht zu rechtfertigen. 

Ferner sprechen folgende Gründe gegen eine Verkabelung: 

Beim Bau einer Kabeltrasse ist aufgrund des erforderlichen Kabelgrabens und des freizuhaltenden 

Streifens für die Befahrbarkeit mit schwerem Gerät mit einem erheblich größeren Eingriff in das 

ökologische System zu rechnen als beim Bau einer Freileitung; unter Umständen ist bei hohen 

Grundwasserständen bzw. in der Nähe von Fließgewässern ein Bodenaustausch im Kabelgraben 

oder eine Grundwasserabsenkung erforderlich. Die Wärmeabgabe der Kabel kann zur Bodenaus-

trocknung mit schädlichen Auswirkungen auf die von bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeits-

bedingungen abhängige örtliche Flora und Fauna führen. 

Gewässer, Wälder, Gelände mit ungünstigen geologischen oder topographischen Gegebenheiten, 

Verkehrswege, Gebäude und andere Anlagen stellen für eine Kabeltrasse Hindernisse dar, deren 

Umgehung zu erheblichen Trassenverlängerungen führt. Ferner ergeben sich bei Kreuzung Prob-

leme bei der Errichtung sowie bei notwendigen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Dagegen 

sind Freileitungen aus technischer Sicht relativ freizügig trassierbar und Kreuzungen mittels Über-

spannung konfliktarm zu realisieren. Auch bei zukünftig wiederkehrenden Instandhaltungs- und 

Reparaturarbeiten ergeben sich bei Freileitungen aufgrund der offenen Bauweise erhebliche Vor-

teile. 

Teilverkabelungen im Zuge von Freileitungstrassen werden, basierend auf technischen Gutachten 

in der gängigen Praxis, auch bei den öffentlichen Energieversorgungsunternehmen, in deren Net-

zen die Löschfähigkeit aufgrund geringer Ausdehnung weit weniger problematisch ist, als äußerst 

schlechte Lösung ausgewiesen. Kabel sind sehr empfindlich gegen Überspannungen, weshalb die 

durch atmosphärische Entladung auf Freileitungen verursachten Stoßspannungswellen beim 

Übertritt in die Kabelstrecke häufig zu Kabelschäden führen. Weitere, häufig verursachende Schä-

den an Kabelstrecken sind: 

¶ Bauarbeiten (im Hochspannungsbereich verbunden mit dem Risiko schwerer Unfälle) 

¶ Erdsenkungen, Erschütterungen, Befahrung der Trasse mit schweren Fahrzeugen 

¶ Lebensdauer der Kabel, vor allem bei ungleichmäßiger und kurzzeitig hoher Belastung 

¶ Anzahl an Kurz- und Erdschlüssen. 
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Diese Schäden führen zu Langzeitausfällen des gesamtes Versorgungsbereiches. Das Kabel steht 

dann so lange nicht zur Verfügung bis der Fehler geortet, das Kabel an der Fehlerstelle freigelegt 

ist und die Spezialmonteure die Fehlerstelle instandgesetzt haben. Die Ausfallzeiten belaufen sich 

damit auf das 10-100-fache von Freileitungen im gelöschten Betrieb. 

Aufgrund der erheblichen betriebs- und anlagentechnischen sowie wirtschaftlichen Nachteile ge-

genüber einer Freileitung wird eine Verkabelung zur vorliegenden 110 kV-Bahnstromfernleitung in 

der weiteren Trassenplanung nicht weiter berücksichtigt.  

In Anlehnung an die oben genannten Bewertungsergebnisse wird eine Verkabelung bzw. Teilver-

kabelung in der wissenschaftliche Übersichtstudie der Technischen Universität Dresden ebenfalls 

als nicht vorzugswürdig und als deutlich unwirtschaftliche Lösung bewertet. Daher wird eine alter-

native Erdverkabelung in der weiteren Trassenplanung nicht weiter berücksichtigt.  

3.2.3 Dezentrale Speisung zur Bahnstromelektrifizierung 

In der wissenschaftlichen Übersichtstudie der Technischen Universität Dresden werden die tech-

nisch und betrieblich in Frage kommenden Varianten der Bahnstreckenelektrifizierung, insbeson-

dere durch eine dezentrale Bahnstromversorgung über Umrichterwerke und starr geerdete Insel-

netze, systematisch identifiziert und in einem Differenzialvergleich gegenübergestellt. Im Ergebnis 

der Untersuchungen erweisen sich die zentral gespeisten Varianten mit 110 kV-Bahnstromfernlei-

tungen und Unterwerken gegenüber den vollständig und überwiegend dezentral gespeisten Vari-

anten als die über den gesamten betrachteten Lebenszyklus als deutlich wirtschaftlichste Lösung, 

die ferner technisch machbar und ökologisch durchsetzbar gilt. Die Vorhabenträgerin folgt der in 

der wissenschaftlichen Übersichtsstudie gutachterlich ausgesprochenen Empfehlung für eine zent-

rale Speisung mittels Bahnstromfernleitungen und Unterwerken und plant ferner in weiteren Pro-

jekten die Realisierung eines Ringschlusses zu bestehender Leitungsinfrastruktur im Raum Nürn-

berg. 

Bei der zentralen Bahnenergieversorgung wird die elektrische Energie in Bahn- oder Gemein-

schaftskraftwerken gewonnen oder über zentrale Umformer- und Umrichterwerke auf die Frequenz 

von 16,7 Hz umgerichtet bzw. -geformt. Die Energie wird dann über das zweipolige Bahnenergie-

übertragungsnetz zu den Unterwerken transportiert. Das Bahnenergieübertragungsnetz besteht 

aus zwei Phasen, die um 180° zueinander versetzt sind und eine Leiter-Leiter-Spannung von 110 

kV bei der Sonderfrequenz von 16,7 Hz führen. In den Unterwerken wird die Spannung auf 15 kV 

transformiert und einphasig in die Oberleitung eingespeist (STEPHAN ET AL. 2021). 

Bei der dezentralen Bahnenergieversorgung werden an die 110 kV-Ebene des dreiphasigen 

Landesnetzes dezentrale Umformer- bzw. Umrichterwerke angeschlossen. Dort wird die Spannung 

auf 15 kV 16,7 Hz bzw. 15 kV 16 2/3 Hz umgeformt bzw. ïgerichtet und ebenfalls einphasig in die 

Oberleitung eingespeist.  

Der Abstand zwischen den Einspeisungen hängt von der Auslastung der Strecke und dem damit 

verbundenen lokalen Leistungsbedarf ab. Wenn ein Zug Leistung aus der Oberleitungsanlage be-

zieht, erzeugt das einen Strom. Die Fahrleitung besitzt eine Impedanz (komplexer elektrischer Wi-

derstand), ¿ber der bei einem Stromþuss nach dem ohmschen Gesetz eine Spannung abfªllt. Je 

größer die vom Fahrzeug benötigte Leistung und der damit verbundene Strom durch die Fahrlei-

tung ist und je größer der Abstand zum nächsten Unterwerk ist, desto größer ist der Spannungsfall. 

Bei zu hoher Auslastung der Strecke und zu großen Abständen zwischen den Unterwerken kann 
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die Spannung lokal so weit absinken, dass der Betrieb nicht mehr möglich ist. Als Obergrenze des 

Unterwerksabstands ohne weitere Maßnahmen zur Spannungshaltung können ca. 80 km ange-

nommen werden.  

Im Differentialvergleich der TU Dresden wurde das Gesamtprojekt Elektrifizierung Nordostbayern 

betrachtet und folgende Schritte bearbeitet: 

1. Aufgrund der zu erwartenden Verkehre wurden die Einspeisepunkte in die Oberleitung be-

rechnet. Im Differentialvergleich wird davon ausgegangen, dass die Einspeisepunkte für 

eine zentrale wie auch dezentrale Versorgung identisch sind. 

2. Im Vorgriff auf das Verfahren wurden die Trassenvarianten betrachtet mit dem Fokus auf 

die ökologische Durchsetzbarkeit 

3. Aus der Variantenvielfalt wurden die Varianten identifiziert, die technisch nicht machbar 

sind. Mit diesem Schritt wurden unmögliche Varianten ausgeschlossen 

4. Es wurden für alle Varianten detaillierte technische Mengengerüste aufgestellt 

5. Auf dieser Basis wurden die Lebenszykluskosten ermittelt 

6. Eine Rangfolge ergibt nun die Wirtschaftlichkeit aller Varianten 

7. Final wurden die verbleibenden technischen und betrieblichen Risiken bewertet. 

Es wurden alle denkbaren Varianten erfasst. Das bedeutet, dass die Planungen der Vorhabenträ-

gerin als auch Alternativvorschläge berücksichtigt wurden. Diese theoretische Variantenvielfalt von 

über 300 Varianten wurde durch den Ausschluss von unmöglichen Varianten auf ca. 40 Varianten 

reduziert. 

Im Differentialvergleich wurden vier grundsätzliche Varianten betrachtet. Zu diesen grundsätzli-

chen Varianten kommen weitere Untervarianten hinzu. 

1. Es gibt rein zentral gespeiste Varianten, mit 110kV-Bahnstromfernleitungen, zentralen Um-

richterwerken, Unterwerken, Schaltposten 

2. Es gibt weitgehend dezentral gespeiste Varianten, mit dezentralen Umrichterwerken und 

110kV-Drehstromzuleitungen, Schaltposten 

3. Es gibt Varianten mit sowohl zentralen als auch dezentralen Einspeisungen 

4. Es gibt eine zentrale Referenzvariante mit Verkabelung vom 110-kV-Leitungen, mit 110-

kV-Bahnstromfernleitungen und -kabelanteilen, Unterwerken, Schaltposten 

Für den Vergleich der Varianten wurden folgende Punkte bewertet. 

1. Technische Machbarkeit und ggf. weiterer technischer Untersuchungsbedarf 

2. Kosten in der Lebenszyklusphase Errichtung (v.a. Planungs- und Baukosten) 
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3. Kosten in der Lebenszyklusphase Betrieb (v.a. Kosten für Instandhaltung, Retrofit und Er-

satzinvestitionen sowie Differenzkosten für Energiebezug) 

4. Auswirkungen auf die Netzbetriebsführung (Verfügbarkeit, Netzstabilität) 

5. Auswirkungen auf Stakeholder (Flächenbedarf, Eingriff in Landschaftsbild, Elektromagne-

tische Verträglichkeit) 

6. Vorhandensein vergleichbarer Referenzlösungen (insbesondere bei DB AG) 

Es wurde eine Lebensdauer von 70 Jahren angenommen. Die Lebensdauer einer Oberleitung ist 

70 Jahre, die Lebensdauer einer Bahnstromfernleitung 100 Jahre. 

Für die Betrachtung der Lebenszykluskosten wurden die Errichtungskosten, die Reinvestitionskos-

ten, die Instandhaltungskosten und die Differenzkosten im Energiebezug berücksichtigt. 

Zum Vergleich wurde die Kapitalwertmethode verwendet. Das bedeutet, das alle jährlichen Zah-

lungen über den Realzinssatz auf den Beginn des Betrachtungszeitraumes zurückgerechnet wer-

den. 

Im Ergebnis stellt die Studie fest, dass die technische Machbarkeit für alle Varianten gegeben ist. 

Auch stellt sie fest, dass ökologische Standards aus objektiver Sicht erfüllt werden. Somit steht die 

Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus einen wesentlichen Entscheidungsfaktor aus Sicht der Studie 

dar. Die Varianten mit dezentralen Elementen sind im Differentialvergleich über einen Lebenszyk-

lus von 70 Jahren ¿ber 100 Mio. ú teurer als die zentrale Energieversorgung. 

Für die hier betrachteten Planungen ergeht eine gutachterliche Empfehlung für eine 110-kV-

Bahnstromfernleitung vom Bestands-Unterwerk Burgweinting über das Unterwerk Irrenlohe zum 

Unterwerk Wiesau mit der Prüfung der Option, statt des Unterwerkes Wiesau zwei Unterwerks-

standorte in Weiden i.d.OPf. und Marktredwitz zu realisieren. 

Die Studie der TU Dresden mit dem Titel ĂStudie zur Elektrifizierung Nordostbayernñ ist ºffentlich 

zugänglich und im Internet verfügbar. 

Damit möchte die DB Energie dieser gutachterlichen Empfehlung folgen. Die DB AG hat die Pflicht, 

die wirtschaftlichste Variante zu planen und zu realisieren, Im Rahmen der anstehenden Geneh-

migungsverfahren wird insbesondere die Genehmigungsfähigkeit der Trassen geprüft und bewer-

tet. Die Studie hat dazu eine erste Indikation geliefert. 

Aufgrund der in der wissenschaftlichen Übersichtsstudie dargestellten Vorteile für die zentrale 

Speisung mittels 110 kV-Bahnstromfernleitungen beschränkt sich der vorliegende Antragsgegen-

stand auf die zentrale Bahnstromversorgung mittels der 110 kV-Bahnstromfernleitung Uw Burg-

weinting ï Uw Irrenlohe ï Uw Weiden ï Uw Pechbrunn. Aufgrund mangelnder Raumbedeutsamkeit 

sowie erheblicher technischer, wirtschaftlicher und betrieblicher Nachteile werden Varianten mit 

dezentraler Speisung in der weiteren Trassenplanung nicht weiter berücksichtigt. 
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4 Technische Angaben zum Vorhaben 

4.1 Masten 

Es soll ein standardisiertes Mastgestänge der DB Energie GmbH eingesetzt werden. Dessen Mas-

ten bestehen aus einer klassischen Stahlgitterkonstruktion aus Winkelprofilen, die über die mit den 

Fundamenten verbundenen vier Eckstiele ihre Standsicherheit erhalten. Die Stahlteile bestehen 

aus verzinktem Baustahl und sind bereits werkseitig mit einem Korrosionsschutz beschichtet.  

Da die 110 kV-Bahnstromfernleitung weitgehend zweisystemig vorgesehen ist, werden in der Re-

gel Einebenenmasten, entsprechend der folgenden Beispielskizze (siehe Abb. 7) neu errichtet. 

Diese haben den Vorteil, dass der Mastkopf niedriger als beispielsweise bei Donaumasten ist und 

die vier Leiterseile auf gleicher Höhe befinden. Zusätzlich werden an den vorgesehenen Masten 

maximal zwei Lichtwellenleiter/Erdseile montiert. Auf diesen können bei Bedarf zusätzlich Luft-

warnkugeln oder Vogelschutzarmaturen montiert werden. 

 

Abb. 7: Beispielskizze eines Einebenenmastes (Quelle: DB Energie) 

Die vorgesehenen Masten werden entsprechend ihrer technischen Funktion in Abspannmaste (Fi-

xierung der Leiterseile in Leitungsrichtung mittels Abspannketten) und Tragmaste (Fixierung der 

Leiterseile in vertikaler Richtung durch Tragketten) untereilt. Sie werden voraussichtlich in einem 

Abstand von 300 ï 350 m zueinander neu errichtet. In Bereichen mit vorhandenen Zwangspunkten, 

wie beispielsweise Talquerungen und Infrastrukturen, können die Feldlängen bzw. die Abstände 

der Masten zueinander individuell angepasst werden. In Ausnahmefällen (z. B. Waldüberspannun-

gen) sind Abstände von maximal 500 ï 600 m möglich.  
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Die Masten haben in der Regel eine Höhe von 22 ï 28 m (EOK ïTraverse). Inkl. Mastspitze werden 

Gesamthöhen von 29 ï 35 m erreicht. Für spezielle Anforderungen können die Masthöhen indivi-

duell angepasst werden. Die Traversenausladung beträgt etwa 10 m. 

Bei der Wahl der Maststandorte spielen folgende Kriterien eine Rolle:  

¶ Möglichst geringe Anzahl an Masten 

¶ Zufahrt zu den Masten möglichst über vorhandene Wege 

¶ Möglichst auf Flächen, die keiner Bewirtschaftung unterliegen 

¶ Auf Ackerflächen, soweit möglich, Platzierung an Grenzen, um eine landwirtschaftliche 

Bearbeitung der Flächen möglichst wenig zu behindern 

¶ Die Maststandorte werden so geplant, dass von der Bahnstromfernleitung überspannte 

Flächen weiterhin bewirtschaftet werden können 

¶ Zu anderen Leitungen und andere Infrastrukturen werden die gesetzlichen und/oder nor-

mativ festgesetzten Mindestabstände eingehalten 

4.2 Mastgründung und Fundamente 

Neben den eigentlichen Masten ist ein weiteres wesentliches Bauelement einer Freileitung die 

Mastgründung, da sie die Standsicherheit des Mastes gewährleistet. Sie hat die Aufgabe, die auf 

die Masten einwirkenden Kräfte und Belastungen mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund 

einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu schützen. 

Folgende Gründungstypen können ausgeführt werden. 

¶ Flachgründungen 

o Stufenfundament 

o Bohr- und Schachtfundament 

o Sonderfundamente 

o Plattenfundament 

¶ Tiefgründungen 

o Rammpfahl 

o Rammpfahl verpresst 

o Bohrpfahl 

o Kleinverpresspfähle 

Die Auswahl geeigneter Fundamentarten ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese unter-

gliedern sich wie folgt: 

¶ Lage des Maststandorts 

¶ die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkräfte 

¶ die Baugrundverhältnisse am Maststandort und damit die Bewertung von Tragfähigkeit 

und Verformungsverhalten des Baugrunds in Abhängigkeit vom Fundamenttyp 

¶ Dimensionierung der Tragwerke 

¶ Witterungsabhängigkeit der Gründungsverfahren und die zur Verfügung stehende Bauzeit 

¶ Erdübergangswiderstand in Abhängigkeit des Baugrundes 

Hierbei beeinflussen im Wesentlichen die mittels Baugrunduntersuchungen und ïbewertungen 

festgestellten Baugrund- und Grundwasserverhältnisse die Auswahl der geeigneten 
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Fundamenttypen (siehe Abb. 8). Diese werden im weiteren Planungsprozess jeweils mast- und 

standortspezifisch festgelegt. In der Regel werden Plattenfundamente eingesetzt, die eine niedrige 

Einbautiefe erfordern. Dadurch wird der Einsatz von baubedingter Grundwasserhaltung möglichst 

vermieden und der potenzielle Eingriff auf den Grundwasserkörper ausgeschlossen. Im Falle der 

Mitführung der 110 kV-Bahnstromfernleitung entlang von Bahnstrecken kommen aufgrund gerin-

ger Platzverhältnisse durch Gleisanlagen und eisenbahntechnische Ausrüstungen sowie aufgrund 

statischer Anforderungen an den Gleisunterbau vermehrt Tiefengründungen zum Einsatz. 

Grundsätzlich werden die Fundamente unterirdisch ausgeführt, oberirdisch sind nur die vier über 

die Erdoberkante hinausragenden Fundamentköpfe zu sehen. Es erfolgt lediglich eine Versiege-

lung von insgesamt rund 2 ï 4 m² je Maststandort. Der Abstand der Fundamentköpfe zueinander 

richtet sich nach dem eingesetzten Masttyp. 

 

Abb. 8: Übersicht von Fundamentarten im Freileitungsbau (Quelle: DB Energie) 

4.3 Beseilung und Isolatoren 

Die Beseilung der 110 kV-Bahnstromfernleitung erfolgt weitgehend mit zwei Stromkreisen, beste-

hend aus jeweils zwei Phasen und maximal zwei Lichtwellenleitern / Erdseilen als Blitzschutz, wel-

che auch unter anderem der Steuerung der Unterwerke dienen. 

Die Mindestabstände zwischen den Leiterseilen und dem Gelände bzw. Objekten (z. B. Bäume, 

Waldflächen, Gebäude und Anlagen, Straßen, Infrastrukturen usw.) werden in der Freileitungs-

norm EN 50341 ĂFreileitungen ¿ber AC 45 kVñ geregelt. In den weiteren Planungsschritten wird 

eine elektrotechnische und fachtechnische Trassierung für die vorgesehene 110 kV-Bahnstrom-

fernleitung durchgeführt. In dieser werden die Masthöhen so festgelegt, dass die Mindestabstände 

der Leiterseile dauerhaft sichergestellt werden. Beispielsweise ist ein Mindestabstand zur Gelän-

deoberkante von 6 m normativ festgelegt. Abweichend hiervon ist die Vorhabenträgerin bestrebt, 
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bei Überspannung von landwirtschaftlich genutzten Flächen ein Leiterseilabstand zur Gelände-

oberkante von rund 8 m einzuhalten. Damit ist der Betrieb von hohen landwirtschaftlichen Maschi-

nen (Mähdrescher) weiterhin möglich. 

Zur Isolation der Leiterseile gegenüber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. Mit 

ihnen werden die Leiterseile der 110 kV-Bahnstromfernleitung an die Traverse der Masten befes-

tigt. Alle Ketten bestehen aus zwei tragfähigen Isolatorsträngen, von denen jeder in der Lage ist, 

allein die mechanische Beanspruchung aus den Seilen aufzunehmen. Bei den Tragmasten hängen 

die Isolatorketten senkrecht nach unten. Bei den Abspannmasten sind die Isolatorketten in der 

Verlängerung der Leiterseile ausgerichtet. 

4.4 Mitnahme auf bestehenden Freileitungen  

Die Mitnahme der Bahnstromfernleitung auf bestehenden Freileitungsmasten ist grundsätzlich 

möglich, bedarf jedoch der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers. Die Bündelung von zwei 

Betreibern beim Neubau einer Leitung ist technisch möglich, wirtschaftlich, betrieblich, planerisch 

und aus Gründen der Netzsicherheit darstellbar und daher gelebte Praxis. Demgegenüber wird 

eine Bündelung von Stromkreisen von drei und mehr Netzbetreibern auf einem Gestänge baulich, 

betrieblich und aus Gründen der Netzsicherheit grundsätzlich ausgeschlossen.  

Vor allem aus Gründen der Betriebs- und Versorgungssicherheit kommt eine Bündelung dreier 

Netzbetreiber auf einem Mastgestänge nicht in Betracht. Umso mehr Stromkreise auf einem Mast-

gestänge geführt werden, desto höher ist die Ausfall- und Abschaltwahrscheinlichkeit für alle 

Stromkreise auf diesem Gestänge. Dies betrifft vor allem turnusgemäße Wartungsarbeiten an der 

Leitung. In diesem Fall müssen zwingend alle Stromkreise auf der Mastseite abgeschaltet werden, 

an der gerade gearbeitet wird, um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Im Zuge dessen ist die 

Betriebsführung einer Leitung mit Systemen von drei Netzbetreibern sehr herausfordernd. Zudem 

erhöht sich die wechselseitige Abhängigkeit der involvierten Netzbetreiber hinsichtlich notwendiger 

Abschaltmaßnahmen im europäischen Verbundnetz enorm. Auch aus Sicht der Resilienz im Be-

reich kritischer Infrastruktur ist ein solches Konstrukt abzulehnen. 

Geht man nicht von einem Neubau, sondern von einem nachträglichen Umbau bereits im Betrieb 

befindlicher Masten aus, würde eine Gemeinschaftsleitung praktisch einem kompletten Ersatzneu-

bau entsprechen. Die gesetzliche Grundlage dafür ist fraglich. Eine nachträgliche Nachrüstung ei-

ner zusätzlichen Traverse ist nicht möglich. Der betroffene Mast müsste für die Führung einer zu-

sätzlichen Leitung entsprechend erhöht, was einen erheblichen Einfluss auf die Statik der Masten 

sowie die Fundamente bedeutet.  

In weiten Teilen des Untersuchungsraums führt der Netzbetreiber TenneT einen Ersatzneubau des 

sogenannten Ostbayernrings durch und bündelt dabei die Verteilnetzebene auf einem gemeinsa-

men Mastgestänge. Eine Integration der Planungen der Deutschen Bahn in dieses Projekt war 

neben den aufgeführten betrieblichen Gesichtspunkten aufgrund des unterschiedlichen Zeithori-

zonts und der Finanzierungsregime schlichtweg unmöglich. Die DB war als Träger öffentlicher Be-

lange im Planfeststellungsverfahren des Ostbayernrings beteiligt. Es war zwar bekannt, dass die 

Strecke Hof-Regensburg elektrifiziert werden würde. Jedoch wurde zu dem Zeitpunkt in der Politik 

und mit den Bürgern intensiv diskutiert, ob das Vorzugskonzept der DB mit Bahnstromleitungen 

und Unterwerken auch umgesetzt werden soll. Dies wurde in einer Studie der technischen Univer-

sität Dresden erst 2021 bestätigt. Somit hätte die DB weit vor Abschluss der Studie und ohne an-

gemessene Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange eine finale Entscheidung pro 
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Gemeinschaftsleitung inklusiver direkter finanzieller Beteiligung in Millionenhöhe treffen müssen. 

Die Finanzierungsrahmenbedingungen des Bundes, aus denen auch dieses Projekt finanziert wird, 

lassen dies nicht zu. Im Anschluss war es aufgrund der langfristigen Planungsprozesse zu spät, 

die Planungen der Deutschen Bahn noch in die Planungen des bereits weit im Genehmigungsver-

fahren fortgeschrittenen und für die Energiewende wichtigen Projekt des Ostbayernringes einzuar-

beiten und entsprechend dessen Planungen abzuändern. Eine Umplanung hätte in diesem Projekt 

mehrere Jahre Verzögerung bedeutet. Trotzdem fanden regelmäßig Austauschrunden zwischen 

allen Netzbetreibern statt.  

Weiter können auf Ebene der Raumverträglichkeitsprüfung konkrete Abschnitte, in denen eine Mit-

nahme auf bestehenden Masten möglich ist, nicht definiert werden. Dies erfolgt auf Grundlage 

eines detaillierten Trassenverlaufs inkl. der Maststandorte auf Ebene der Planfeststellung. 

4.5 Schutzstreifen 

Für die Errichtung und den Betrieb ist beidseitig der Leitungsachse ein Schutzstreifen erforderlich. 

Hierdurch kann der Leitungsbetreiber die nach der DIN EN 50341 festgelegten Mindestabstände 

zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft einhalten Der Schutzstreifen umfasst den direkt von den 

Leiterseilen überspannten Bereich sowie die Fläche, die von den ausgeschwungenen Leiterseilen 

zuzüglich eines seitlichen Sicherheitsabstands überspannt wird.  

Die Breite des Schutzstreifens ergibt sich aus dem größtmöglichen Ausschwingen der äußeren 

Leiterseile, den für die Leitungen gewählten Zugspannungen und den Sicherheitszuschlägen ge-

mäß DIN EN 50341. Es ist festzuhalten, dass die Breite des Schutzstreifens insbesondere von den 

Spannfeldlängen abhängig ist. Je größer die Spannfeldlänge, desto größer der Schutzstreifen. 

Innerhalb des Schutzstreifens bedürfen sämtliche Baumaßnahmen der Zustimmung des Leitungs-

betreibers. Zur Sicherstellung der dauerhaften Mindestabstände zu den Leiterseilen gelten im 

Schutzstreifenbereich die Aufwuchsbeschränkung für Vegetationsstrukturen bzw. die Bauhöhen-

beschränkung für Bauwerke und Anlagen. 

Verläuft die Bahnstromfernleitung in Bündelung mit einer weiteren Hoch- oder Höchstspannungs-

leitung, ist unter Einhaltung der geltenden normativen Mindestabstände eine Überlappung beider 

Schutzstreifen prinzipiell möglich. Dies unterliegt jedoch immer der Zustimmung des jeweils ande-

ren Netzbetreibers und ist abhängig von der Höhe der Masten und der Spannfeldlänge. Bei Frei-

leitungen mit Masten unterschiedlicher Höhe (z. B. 380 kV-Leitung und Bahnstromfernleitung) ist 

eine Überlappung der Schutzstreifen besser möglich als bei Freileitungen mit Masten gleicher 

Höhe (siehe besipielhaft Abb. 9). Bei der Bündelung mit Bundesfernstraßen ist die sog. Anbauver-

botszone der jeweiligen Straße zu berücksichtigen. Die Möglichkeit einer Überlappung dieser mit 

dem Schutzstreifen der Bahnstromfernleitung ist immer in Abstimmung mit dem Betreiber der Fern-

straße abzustimmen. Auf Ebene der Raumverträglichkeitsprüfung sind Aussagen zu Schutzstreifen 

und potenzieller Überlappung nicht möglich. Eine konkrete Planung erfolgt erst auf Ebene der Plan-

feststellung.  
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4.6 Bündelung mit der Bahntrasse  

Bei vorhandenen Zwangspunkten oder in Gebieten mit hoher Infrastruktur- und Siedlungsdichte 

kann in Ausnahmefällen die Notwendigkeit bestehen ein Teilabschnitt einer 110 kV-Bahnstrom-

fernleitung im Parallelverbund zu einer 15-kV-Oberleitung bzw. zu einer Bahnstrecke auszuführen. 

In diesen Teilabschnitten kommt ein schmales Sonder-Mastgestänge zum Einsatz. Diese Sonder-

lösung setzt jedoch ausreichende Platzverhältnisse im Bereich von Bahnstreckeninfrastrukturen 

bzw. innerhalb der Betriebsflächen der DB InfraGO AG voraus. Eine weitere Herausforderung die-

ses Parallelverbundes ist die Einhaltung der normativen Mindestabstände der DIN EN 50341 zu 

kreuzenden Infrastrukturen und Brücken sowie innerhalb von Tunnel- und Durchlassbauwerken.  

Die für einen möglichen Parallelverbund vorgesehenen Sondermasten erfüllen die gleichen nor-

mativen Anforderungen wie Masten eines standardisierten Mastgestänges. Gleichzeitig ist ihre 

Mastgeometrie weitaus kleiner dimensioniert, um in ihrem Einsatzgebiet die Mindestabstände der 

DIN EN 50341 und die bautechnische Realisierbarkeit innerhalb beengter Platzverhältnisse zu ge-

währleisten. In diesem Kontext werden sie voraussichtlich in einem Abstand zueinander von durch-

schnittlich 120 m neu errichtet. Die maximale Feldlänge beträgt rund 180 m. Die Masthöhen um-

fassen maximal 30 m (EOK ïTraverse) bzw. 40 m (EOK ï Mastspitze). Die Traversenausladung 

beträgt bei den zweisystemigen Sondermasten bis zu 3,5 m.  

Abb. 9: Schematische Darstellung des Überlappungsbereichs zweier Freileitungen (DB Energie GmbH) 
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Als Gründungen werden in der Regel Bohrfundamente eingesetzt. Grundsätzlich werden die Fun-

damente unterirdisch ausgeführt, oberirdisch ist in der Regel nur ein quadratischer oder rechtecki-

ger Fundamentblock zu sehen. Die Versiegelung umfasst maximal 10 m² je Maststandort. 

4.7 Unterwerke 

Die einzelnen Unterwerke sind für die Korridorfindung als Zwangspunkte essenziell. In der vorlau-

fenden Netzplanung wurden die Einspeisepunkte als Arbeitstitel bestimmt. Die genaue Festlegung 

der Standorte erfolgt im Rahmen der Vorplanung. Hierbei wurden für jeden Unterwerksstandort 

mehrere Varianten untersucht und jeweils ein Vorzugsstandort definiert, welcher für die Trassen-

korridorfindung als Randbedingung angenommen wurde. Für die Herleitung der einzelnen Stand-

orte und die Alternativen wird auf das Vorplanungsheft der DB Energie verwiesen und im Folgen-

den nur die Vorzugsstandorte von Süd nach Nord vorgestellt.  

Uw Burgweinting 

Der südlichste Zwangspunkt ist das bestehende Unterwerk Burgweinting zwischen Regensburg 

und Obertraubling an der Bahnstrecke 5500 zwischen München und Regensburg (km 132,4). Die 

110 kV Bahnstromleitung endet dort aktuell von Landshut kommend. Der Sammelschienenabgang 

in Richtung Schwandorf ist nachzurüsten.  

Uw Irrenlohe  

Der Vorzugsstandort für das Uw Irrenlohe befindet sich im Bahnhofsbereich der Ortslage Irlaching. 

Hier liegen Grundstücke im Besitz der DB AG vor. Die Fläche wird westlich durch die SAD3, östlich 

durch die Bahnstrecke eingegrenzt. Aufgrund anderer geplanter Nutzungen und um Abstand zur 

gegenüberliegenden Siedlung zu wahren, muss das Uw im südlichen Teil der Fläche positioniert 

werden. Dafür muss der Grundriss der Anlage entsprechend den örtlichen Gegebenheiten ange-

passt werden. Für einen potenziellen südlichen Ringschluss nach Westen und für die Anbindung 

eines Uw Bodenwöhrs sollen Platzreserven vorgehalten werden. 

Uw Weiden 

Der Vorzugsstandort für das Uw Weiden befindet sich im Bereich der Strecke 5860, Bahn-km 80,8 

bis 81,1 auf der Gemarkung Rothenstadt (Haselhöhe, St 2657) im Landkreis Neustadt a.d.Wald-

naab. Er wird im Westen von der Bahnstrecke und im Osten von der St2657 begrenzt.  

Uw Pechbrunn 

Der Vorzugsstandort für das Uw Pechbrunn befindet sich im Bereich der Strecke 5050, Bahn-km 

43,6 bis 43,8 in der Gemeinde Waldershof, auf der Gemarkung Lengenfeld b. Groschlattengrün. 

Die verkehrstechnische Anbindung ist durch die Anschlussstelle der A93 bestens gegeben. Auf-

grund der Errichtung eines Solarparkes wurde ebenfalls eine neue 50 Hz Kompakttrafostation der 

Bayernwerk Netz AG errichtet. Trotz seiner Lage auf dem Gemeindegebiet von Waldershof ist der 

Standort als ĂUw Pechbrunnñ benannt, da wªhrend einer fr¿heren Projektphase die Mehrzahl der 

potenziellen Standorte auf dem Gemeindegebiet von Pechbrunn lagen. Der Arbeitstitel wird aus 

Gründen der Nachvollziehbarkeit beibehalten. 
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4.8 Bauablauf 

Es wird mit einer Arbeitszeit von etwa 48 Monaten gerechnet. Ein durchgehender Arbeitsstreifen 

entlang der Leitungsachse ist für die Bauausführung nicht erforderlich, da sich die Arbeiten punk-

tuell auf die einzelnen Maststandorte beschränken. 

Bei der Bauausführung werden die relevanten umwelt- und bautechnischen sowie immissionsrele-

vanten Richtlinien, Normen und Rechtsgrundlagen sowie die Auflagen und Nebenbestimmungen 

der Baugenehmigung bzw. des Planfeststellungsbeschlusses vollständig beachtet. Ferner werden 

die gängigen Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungen und der Berufs-

genossenschaften eingehalten. 

Für die gesamte Bau- und Betriebsphase ist für die Erreichbarkeit der 110 kV-Bahnstromfernleitung 

die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege notwendig. Die Maststandorte müssen mittels Auto-

kran, Betonmischer, LKW und PKW des Baustellenpersonals angefahren werden. Die Anfahrt zu 

den Maststandorten sowie der Antransport des Materials sowie der Baumaschinen und Geräte 

erfolgt vorrangig über öffentliche Straßen und soweit möglich über Feld- und Wirtschaftswege bzw. 

private Wege. Falls erforderlich, werden rechtzeitig vor Baubeginn Straßensperrungen oder andere 

Maßnahmen mittels Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen für Arbeiten im Stra-

ßenraum durch die Vorhabenträgerin beantragt und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

Die Anforderungen an die Tragfähigkeit der Feld- und Wirtschaftswege und die Waldwege entspre-

chen in etwa der von gängigen landwirtschaftlichen Traktoren / Schleppern und liegen unter den 

Anforderungen von großen Mähdreschern, Rübenrodern oder Güllewagen. Die Nutzung von pri-

vaten Wegen erfolgt in direkter Abstimmung mit dem Eigentümer. Von den nächstgelegenen öf-

fentlichen Straßen bzw. Wegen zu den vorgesehenen Maststandorten werden auf den unbefestig-

ten Flächen temporäre Zuwegungen mit einer Breite von rund 5 bis 7 m für die Dauer der Bauaus-

führung hergestellt. An den Maststandorten werden temporäre Arbeitsflächen mit einem Regelmaß 

von voraussichtlich ca. 1.600 m² hergestellt (40 m x 40 m). Sie dienen im Wesentlichen zur Mon-

tage der Masten, zur Zwischenlagerung von Baustoffen, Gründungsmaterial und Erd- bzw. Boden-

materialien sowie als Stell- und Rangierflächen für LKW, Bagger, Autokran und Baufahrzeuge und 

ïmaschinen. 

Die Zuwegungen und Arbeitsflächen werden grundsätzlich i. S. e. Eingriffsreduzierung festgelegt, 

so dass möglichst geringe Auswirkungen auf Schutzgebiete und ökologisch wertvolle Flächen und 

Vegetationstypen zu erwarten sind. Auf den temporären Zuwegungen und in Teilbereichen der 

Arbeitsflächen werden zum Schutz des Bodens Lastverteilplatten (Stahlplatten, Bongossimatten, 

Alumatten etc.) verlegt. An topographisch schwierigen Standorten sowie bei schwierigen Boden-

verhältnissen (z. B. bei Staunässe) kann sich das Erfordernis ergeben temporäre Schotterungen 

mit Vliesunterlage auszuführen.  

Nach Herstellung von temporären Zuwegungen und Arbeitsflächen im Bereich der vorgesehenen 

Maststandorte werden je Maststandort die Baugruben zur Herstellung der Gründungen ausgeho-

ben. Das Aushubmaterial wird nach Ober- und Unterboden getrennt gelagert. Nach Herstellung 

der Gründung wird die Baugrube mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt. Überschüssiges Aushub-

material wird fachgerecht entsorgt bzw. verwertet. Anschließend erfolgt die Masterrichtung. Hierbei 

werden die einzelnen Stahlelemente vorkonfektioniert, d. h. zugeschnitten und mit Schraubenlö-

chern versehen, mittels LKW an die Baustelle geliefert. Dort werden die Stahlteile zu sogenannten 

Schüssen zusammengesetzt und anschließend auf dem jeweiligen Fundament mit Hilfe eines 
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Autokrans zum endgültigen Mast, einschließlich Traverse sowie aller Anlagenteile (z. B. Ketteniso-

latoren) zusammengesetzt.  

Nach Errichtung der Masten erfolgt die Beseilung der 110 kV-Bahnstromfernleitung. Hierfür werden 

Seilzugmaschinen und Seiltrommeln je Abspannabschnitt aufgestellt. Mit Hilfe eines Vorseils wird 

die Beseilung über die Masten in einem Abspannfeld vom Trommelplatz zum Seilzugplatz gezogen 

und hiernach an den Masten montiert. Nach Montage und Regulierung der Beseilung erfolgt die 

Inbetriebnahme der 110 kV-Bahnstromfernleitung sowie die Beendigung der Bauausführung. Die 

in Anspruch genommenen Flächen bzw. Flurstücke werden wiederhergestellt und in einem ord-

nungsgemäßen Zustand verlassen. 

4.9 Elektrische und magnetische Felder 

Bei Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen treten in unmittelbarer Nähe der stromführenden Lei-

terseile grundsätzlich niederfrequente elektrische und magnetische Felder auf. Der Einwirkbereich 

umfasst den Bereich, in dem eine Anlage einen signifikanten, von der Hintergrundbelastung abhe-

benden, Immissionsbeitrag verursacht. Bei Freileitungen wird dieser in der Regel von den strom-

führenden Leiterseilen, von denen die elektromagnetischen Feldimmissionen ausgehen, geprägt. 

Der Anhang 1 der 26. BImSchV regelt für Niederfrequenzanlagen, wie z. B. 110 kV-Bahnstrom-

fernleitungen, die höchstzulässigen Grenzwerte von elektrischen und magnetischen Feldern (elekt-

romagnetische Feldimmissionen). Den Regelungen der 26. BImSchV liegt ein Vorsorge- und 

Grenzwertkonzept zugrunde, dass den Schutz der Bevölkerung im Einwirkbereich der genannten 

Freileitungen und Anlagen sicherstellt. Die Grenzwerte sind auf Grundlage von Empfehlungen der 

internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) und der deutschen Strahlenschutzkommission (SSK) festgelegt. Die 

Grenzwerte des Anhangs 1 der 26. BImSchV entsprechen somit dem aktuellen internationalen 

Erkenntnisstand (vgl. BVerwG, Beschluss. V. 28.2.2015, 7 VR 13.12). Zum Schutz vor schädlichen 

Umweltauswirkungen sind Niederfrequenzanlagen, die nach dem 22. August 2013 errichtet wer-

den, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchster betrieblicher Anlagenauslegung in 

ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind, die in Anhang 1 der 26. BImSchV genannten Grenzwerte nicht überschreiten. Beim 

Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte sind Immissionen anderer Niederfrequenzanlagen 

und ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 10 kHz mit zu berück-

sichtigen (Anmerkung: Nicht berücksichtigt werden müssen Hochfrequenzanlagen des Mobilfunks, 

da diese deutlich höhere Funkfrequenzen ab 890 MHz besitzen). Seit der Novelle der 26. BImSchV 

vom 14. August 2013 gilt neben der o.g. Grenzwertregelung ein ergänzender Vorsorgegrundsatz, 

nach dem bei einer Neuerrichtung oder wesentlichen Änderung einer Freileitung ausgehende 

elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder nach dem Stand der Technik und unter 

Berücksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich minimiert werden sollen. Die Prüfung 

und Bewertung der Minimierungsmaßnahmen, welche für die geplanten Freileitungen vorgesehen 

sind, sind entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung 

über elektromagnetische Felder ï 26. BImSchV (26. BImSchVVwV) zu untersuchen. 

Im Zuge der weiteren Planungsschritte wird ein entsprechender Nachweis der Grenzwerteinhal-

tung durch die Vorhabenträgerin erstellt und die Minimierungsmaßnahmen geprüft. Es ist gemäß 

gängiger Praxis zu erwarten, dass die Grenzwerte der 26. BImSchV weit unterschritten werden. 
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5 Planungsgrundsätze und Schritte zur Korridorfindung 

5.1 Planungsgrundsätze 

Unter Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, der Kriterien der Raumordnung, der Fach- und 

sonstigen Pläne unterliegt die Korridorfindung den im folgenden allgemeinen Planungsgrundsätze:  

Bündelung 

Aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG und § 1 Abs. 5 BNatSchG und den Raumordnungsplänen ergibt sich 

der Planungsgrundsatz, die Korridore weitestmöglich in räumlicher Bündelung mit bestehender Inf-

rastruktur (Freileitungen, Autobahnen, Bundesstraßen, Bahnstrecken) zu führen. Durch die Nut-

zung von bestehendem Trassenraum in Bündelung mit bestehender Infrastruktur wird die Inan-

spruchnahme von Raum reduziert, sodass im Regelfall von einer Reduzierung der vorhabenbe-

dingten Betroffenheiten auszugehen ist. Die Vorteile einer Bündelung und deren Berücksichti-

gungsfähigkeit in der Abwägung hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich klargestellt (Be-

schl. vom 27.07.2020 - 4 VR 7.19, bverwg.de Rn. 70 f). 

Vermeidung der Waldinanspruchnahme 

Gemäß Art. 7 Satz 1 BayWaldG sind bei allen Planungen sowie Vorhaben, die Wald betreffen, 

insbesondere die Funktionen des Waldes und seine Bedeutung für die biologische Vielfalt zu be-

rücksichtigen. Aufgrund der vorhabenspezifischen Besonderheit wird ï sofern eine Überspannung 

von gequerten Waldbereichen mit verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich ist ï eine Schneise 

im Wald erforderlich. Eine Überspannung ist im Bau mit größeren technischen und finanziellen 

Aufwendungen verbunden. Mithin ist in Waldbereichen im Grundsatz von einem konfliktträchtige-

ren Leitungsverlauf auszugehen als in landwirtschaftlich genutzten Bereichen, denen bis auf die 

Maststandorte in der Regel keine Flächen entzogen werden. Dies mündet letztlich in dem Pla-

nungsgrundsatz der Vermeidung von Waldinanspruchnahme, d. h. einer vordringlichen Trassen-

führung durch landwirtschaftlich genutzte Bereiche.  

Meidung von Siedlungsräumen 

Gem. § 50 BImSchG und § 1 Abs. 1 EnWG (u.a. Ămºglichst umweltvertrªglicheñ Energieversor-

gung) sollen Siedlungsräume gemieden werden. Zwar sind bestimmte Umweltaspekte bereits als 

verbindliche Planungsleitsätze zu beachten, für die Abwägung spielt es aber auch eine Rolle in-

wieweit Umweltbelange unterhalb der verbindlichen Maßstäbe betroffen sind bzw. inwieweit Be-

troffenheiten vermieden werden können. Dies ist im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbe-

finden des Menschen vor allem durch ein Abrücken von Siedlungen zu erreichen. Im Kontext der 

Meidung von Siedlungsräumen dienen in erster Linie die raumordnerisch festgelegten Siedlungs-

abstände als Indikator für einen wirksamen, vorsorglichen Schutz des Wohnumfeldes mit seinen 

wohnumfeldnahen Funktionen. Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) (Grundsatz 

6.1.2) ist bei Planungen und Maßnahmen zum Neubau oder Ersatzneubau von Höchstspannungs-

freileitungen ab einer Spannungsebene von 220 kV ein Mindestabstand von 400 m zu Wohnge-

bäuden im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, zu Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäu-

sern und Pflegeeinrichtungen und Gebieten, die gemäß den Bestimmungen eines Bebauungsplans 

vorgenannten Einrichtungen oder dem Wohnen dienen, einzuhalten. Zu Gebäuden im Außenbe-

reich ist ein Abstand von mindestens 200 m einzuhalten. Da es sich bei dem gegenständlichen 

Vorhaben um eine Bahnstromfernleitung mit einer Spannungsebene von 110 kV handelt, fällt diese 

nicht unter die genannte Regelung. Im Sinne des Wohnumfeldschutzes wird dennoch ein Mindest-

abstand von 200 m angewendet.  
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Im Regelfall wird übereinstimmend mit der Begründung zum LEP davon ausgegangen, dass die 

o.g. Abstªnde geeignet sind, Ădas Niveau der allgegenwªrtigen Hintergrundbelastung nicht zu 

überschreiten und sonstige Wohnumfeldstörungen, z.B. Sichtbeeinträchtigungen, ebenso deutlich 

zu verringernñ. 

Meidung von Konfliktbereichen (Bereiche mit sehr hohem umweltfachlichen bzw. raumord-

nerischen Raumwiderstand) 

Im Rahmen der Raumwiderstandsanalyse ergibt sich aus den Raumordnungs- und Umweltkriterien 

eine Flächenkulisse, die mit einem sehr hohen Raumwiderstand behaftet sind (z. B. Natura 2000-

Gebiete, Naturschutzgebiete, etc.). Diese Bereiche sind von den Trassenkorridorsegmenten wei-

testgehend zu meiden, um einen möglichst konfliktarmen Trassenverlauf zu erreichen.  

Geradliniger, gestreckter Verlauf 

Weiterhin ergibt sich aus § 1 Abs. 1 EnWG (Ăeffizienteñ und preisg¿nstigeñ Energieversorgung) der 

Planungsgrundsatz eines möglichst geradlinigen, gesteckten Verlaufs. Hierdurch wird die Leitungs-

länge und in der Regel der technische Aufwand bei der Errichtung (weniger Abspannmaste) sowie 

damit unmittelbar zusammenhängend die Kosten verringert. Der Planungsgrundsatz wird auch von 

der Rechtsprechung anerkannt (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.06.2017, BVerwG 4 A 18.16 ï Westküs-

tenleitung). Ein möglichst kurzer Verlauf geht im Allgemeinen auch mit geringeren nachteiligen 

Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Privateigentum einher. 

Geringe Kosten 

Die Kosten sind insbesondere vor dem Hintergrund von § 1 Abs. 1 EnWG (Preisgünstigkeit) eben-

falls zu berücksichtigen, beispielsweise bei der Auswahl von Bauverfahren. So sollen z. B. spezi-

elle, kostenintensive Baumaßnahmen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zum Einsatz 

kommen. 

5.2 Schritte zur Korridorfindung 

Die Ermittlung des Trassenkorridors beruht auf einer Raumwiderstandsanalyse und einer Bünde-

lungsanalyse unter Berücksichtigung technisch-wirtschaftlicher Belange.  

Ziel der Raumwiderstandsanalyse ist es, Korridore zu ermitteln, die Bereiche sehr hoher Raum-

widerstands (Raumwiderstandsklasse (RWK) I) zu meiden und wenn möglich Bereiche hohen 

Raumwiderstands (RWK II) zu umgehen. Grundlage hierfür ist ein umfangreiches Set von Raum-

ordnungs- und Umweltkriterien, die den übergeordneten Kategorien Natur und Landschaft, Sied-

lungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft, Verkehr, Energieversorgung und Wasserwirt-

schaft zugeordnet sind.  

Im Rahmen der Bündelungsanalyse werden potenzielle Bündelungsoptionen (Freileitungen, Au-

tobahnen, Bundesstraßen und Schienenwege) identifiziert und daraufhin geprüft, ob die geplante 

Bahnstromfernleitung in Parallellage verwirklicht werden kann. So wird dem Planungsgrundsatz 

gem. § 1 Abs. 5 S. 3 BNatSchG und § 2, Abs. 2 ROG Rechnung getragen.  

Abschließend werden technisch-wirtschaftliche Belange bei der Korridorfindung berücksichtigt. 

Darunter fällt die Gesamtlänge der Korridor-Mittelachse, die Geradlinigkeit (Verhältnis zwischen 

Länge der Korridor-Mittelachse und der Luftlinie), der jeweilige Anteil der Bündelung mit Freileitun-

gen, Autobahnen/Bundesstraßen und Schienenwegen, die Anzahl der Kreuzungen mit linienhafter 
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Infrastruktur (Freileitungen, Straßen und Schienenwegen) sowie die erschwerte technische Um-

setzbarkeit in Ortslagen. Dieses Kriterium definiert Abschnitte, in denen die Bahnstromfenleitung 

im unmittelbaren Nahbereich des Bahnkörpers verlaufen müsste, was einen erhöhten technischen 

Aufwand nach sich zieht.  

Als Ergebnis liegt nach Berücksichtigung der genannten Aspekte ein Trassenkorridornetz vor, 

das sich aus insgesamt 101 Trassenkorridorsegmenten (TKS) zusammensetzt. Anschließend wer-

den im Rahmen eines Variantenvergleichs sinnvolle kleinräumige Paarvergleiche (zum Teil auch 

mehr als zwei Varianten) gebildet, die einen gemeinsamen Anfangs- und Endpunkt besitzen. In 

einem zweiten Schritt werden aus den kleinräumigen Vergleichen mittel- und großräumige Verglei-

che gebildet, die ebenfalls einen gemeinsamen Anfangs- und Endpunkt besitzen. So bildet sich 

schrittweise ein Vorzugstrassenkorridor.  

Einzelne TKS wurden im Rahmen der Korridorfindung abgeschichtet. Diese widersprechen zum 

Teil o. g. Planungsgrundsätzen, wie einem möglichst geradlinigen Verlauf und geringen Kosten 

oder verlaufen in Abschnitten, die bereits für andere Maßnahmen reserviert sind.  

Das Erfordernis einer Prüfung von Trassenkorridoralternativen in der RVP ergibt sich aus § 15 Abs. 

1 Nr. 2 ROG. Aufgrund der Vielzahl möglicher Varianten, die im Untersuchungsraum zwischen den 

jeweiligen Unterwerkstandorten denkbar sind, ist dabei eine gestufte Vorgehensweise mit einer 

schrittweisen Zurückstellung offensichtlich weniger geeigneter Alternativen vorgesehen, um letzt-

lich die ernsthaft in Betracht kommenden Varianten zu ermitteln.  

Die Variantenvergleiche erfolgen auf Grundlage von Verschneidungsergebnissen der Raumord-

nungs- und Umweltkriterien sowie den technischen Kriterien und den jeweiligen Varianten. Jede 

Variante weist Betroffenheiten von verschiedenen Kriterien auf. Die Vielzahl von Messwerten er-

fordert die Zuhilfenahme einer regelbasierten Methode, die die prognostizierten Betroffenheiten 

von Kriterien durch die Trassenvarianten von der Sach- auf die Wertebene überführt. Hierfür wird 

die Nutzwertanalyse (NWA) angewendet. Die Betroffenheit von Kriterien durch die Trassenvari-

anten wird dabei übersetzt in sog. Zielerreichungsgrade. Diejenige Variante, die im Vergleich zu 

den anderen Varianten die geringste Betroffenheit bzw. die beste Ausprägung bei einem einzelnen 

Kriterium aufweist, erhält bei diesem Kriterium die beste Zielerreichung. Diejenige Variante, die die 

höchste Betroffenheit / die schlechteste Ausprägung bei einem einzelnen Kriterium hat, besitzt die 

schlechteste Zielerreichung und erhält 0 Bewertungspunkte. Abschließend werden alle Bewer-

tungsergebnisse der jeweiligen Belange unter Zuhilfenahme von Gewichtungsfaktoren zusammen-

gefasst. Dabei werden Zielerreichungsgrade der Belange und der gewichtete Zielerreichungsgrad 

abgebildet. 

Abschließend werden weitere Ergebnisse der Natura 2000-Prüfungen, der Artenschutzrechtlichen 

Ersteinschätzung (ASE) sowie punkt- oder linienhaften Raumordnungs- und Umweltkriterien im 

Rahmen einer qualitativen Trassenbewertung mit einbezogen.  

Der aus den oben genannten Planungsschritten abgeleitete Vorzugstrassenkorridor ist in Kap. 2.2 

dargestellt.  
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse der Raumverträglichkeitsprüfung 

und überschlägigen Umweltprüfung  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Raumverträglichkeitsprüfung inkl. der Natura 2000-Prü-

fungen und der Artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung zusammenfassend dargestellt. Eine aus-

führliche Darlegung der Ergebnisse der raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Erfordernisse der 

Raumordnung und der Belange des Umweltschutzes ist in den folgenden Teilen I ï V dargestellt.   

6.1 Zusammenfassung der raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Erfor-

dernisse der Raumordnung 

In der nachfolgenden Zusammenfassung der raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Erforder-

nisse der Raumordnung werden zum einen diejenigen Kriterien aufgeführt, bei denen unter Be-

rücksichtigung möglicher Maßnahmen Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung vermie-

den werden können und zum anderen diejenigen Kriterien aufgeführt, bei denen auch unter Be-

rücksichtigung möglicher Maßnahmen Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung verblei-

ben. Folglich werden alle Kriterien, bei denen eine Konformität auch ohne Maßnahmen gegeben 

ist, textlich nicht genannt.  

Die zu ergreifenden Maßnahmen, um Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung zu ver-

meiden, sind an den Gesamtmaßnahmenkatalog der überschlägigen Umweltprüfung angelehnt 

und in Kap. 6.5 aufgeführt.  

Überfachliche Erfordernisse 

Für die Kategorie Überfachliche Erfordernisse verbleiben auf Ebene der RVP keine Konflikte. 

Siedlungswesen 

Festlegungen der kommunalen Bauleitplanung liegen ausschließlich im VTK A und im VTK C vor. 

Insbesondere im VTK A befinden sich mehrere bauliche Planungen, außerhalb der bereits ausge-

wiesenen Flächennutzungen der kommunalen Bauleitplanung. Dabei handelt es sich um sieben 

geplante Gewerbegebiete, drei geplante Wohngebiete und ein geplantes Industriegebiet. Der 

räumliche Schwerpunkt der Gebietsausweisungen liegt dabei im Stadtgebiet Regensburg. Ein wei-

terer Schwerpunkt ausgewiesener Flächennutzungen liegt im Landkreis Regensburg in der Ge-

meinde Zeitlarn. Hier befinden sich zwei geplante Gewerbegebiete und eine geplante Wohnbau-

fläche innerhalb des VTK A. Ein weiteres geplantes Gewerbegebiet liegt in der Gemeinde Re-

genstauf. Innerhalb des VTK C befindet sich ein geplantes Industriegebiet als aus-gewiesenen 

Flächennutzung östlich der Anschlussstelle Mitterteich-Nord nördlich der A93.  

Insgesamt liegen oder berühren die ausgewiesenen Flächennutzungen der kommunalen Bauleit-

planung ausschließlich randlich die VTK A und VTK C, sodass mithilfe der Maßnahme einer ange-

passten Feintrassierung (Optimierung der Trassenführung / Optimierte Standortwahl für Masten) 

Konflikte vermieden und eine Konformität mit baulichen Planungen, außerhalb der bereits ausge-

wiesenen Flächennutzungen erreicht werden.  

Somit ist das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Kategorie Sied-

lungswesen vereinbar. Es verbleiben keine Konflikte. 
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Natur und Landschaft 

Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Kategorie Natur und 

Landschaft vereinbar. Es verbleiben keine Konflikte.  

Land- und Forstwirtschaft 

Für die Kategorie Land- und Forstwirtschaft sind für die Bewertung der Konformität ausschließlich 

die nicht zeichnerisch konkretisierten Ziele und Grundsätze der Regionalpläne maßgeblich und 

somit für alle VTK und VTA gültig.  

Gemäß des Plansatzes B III (Z) des Regionalplans Oberpfalz-Nord (6) soll die Land- und Forst-

wirtschaft erhalten und gestärkt werden. Da das Vorhaben unweigerlich mit einer Inanspruch-

nahme des Waldes und Landwirtschaftsflächen verbunden ist, steht es diesem Ziel entgegen. Eine 

Wiederaufforstung mit hoch aufwachsenden Bäumen ist entlang des Schutzstreifens nicht möglich. 

Jedoch wird der großräumige, forstliche Funktionszusammenhang durch den schmalen Trassen-

streifen nicht wesentlich beeinträchtigt. Bezüglich landwirtschaftlicher Flächen sind nach Abschluss 

der Bauarbeiten sämtliche vorhabenbedingt beanspruchte Flächen mit Ausnahme der Maststand-

orte weiterhin landwirtschaftlich nutzbar. Insgesamt werden der vorrangigen Nutzung nur sehr ge-

ringe Flächen (Maststandorte) durch das Vorhaben dauerhaft entzogen. Eine Konformität mit dem 

Plansatz kann mithilfe der Maßnahmen des Schutzes vor Bodenverdichtung sowie der Bodenlo-

ckerung/Rekultivierung erreicht werden.  

Gemäß des Plansatzes 5.4.3 (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern sollen Gebiete für 

eine nachhaltige Bergland- und Bergwaldwirtschaft erhalten werden. Dem Erhalt von besonderen 

Wirtschaftsformen, von standortbedingtem Grünland, von Sonderstandorten und von Wäldern mit 

besonderer Bedeutung für die Landeskultur soll Rechnung getragen werden. Besonders hochwer-

tige / schützenswerte Waldflächen sowie Bereiche mit hoher Bedeutung für die Forstwirtschaft 

werden in der RVP über die Umweltbelange erfasst und entsprechend berücksichtigt. Über diese 

Kulisse von Waldflächen hinaus wird eine Inanspruchnahme im Sinne des abwägbaren Grundsat-

zes als vertretbar angesehen, zumal bereits als Planungsprämisse feststeht, dass die vorhaben-

bedingte Flächeninanspruchnahme (und damit auch die Waldinanspruchnahme) auf das notwe-

nige Mindestmaß beschränkt bleiben wird. Somit wird dem Grundsatz entsprochen. Bezüglich der 

Landwirtschaft sind nach Abschluss der Bauarbeiten sämtliche vorhabenbedingt beanspruchte Flä-

chen mit Ausnahme der Maststandorte weiterhin landwirtschaftlich nutzbar, sofern nach den Bau-

arbeiten insbesondere eine Wiederherstellung mit Bodenlockerung erfolgt. Der vorrangigen Nut-

zung werden somit nur sehr geringe Flächen (Maststandorte) durch das Vorhaben dauerhaft ent-

zogen. Eine Vereinbarkeit unter Berücksichtigung der Maßnahmen einer angepassten Feintrassie-

rung (Optimierte Standortwahl für Masten), dem Schutz vor Bodenverdichtung sowie der Bodenlo-

ckerung/Rekultivierung ist gegeben.  

Somit ist das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Kategorie Land- 

und Forstwirtschaft vereinbar. Es verbleiben keine Konflikte. 

Verkehr 

Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Kategorie Verkehr. Es 

verbleiben keine Konflikte.  
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Wasserwirtschaft 

Flªchen des Kriterium 7.3.1 ĂVorranggebiete f¿r Hochwasserschutzñ liegen im VTK A und VTK B 

sowie in den VTA C1 und VTA C 3. Innerhalb des VTK A wird die Donau von einem Vorranggebiet 

für Hochwasserschutz überlagert. Weitere Flächen befinden sich innerhalb des VTK B bei Weiden 

i.d.OPf. auf Höhe des Stadtteils Hammerweg sowie bei Altenstadt a.d.Waldnaab. Innerhalb der 

VTA C3 liegen zwei weitere Flächen zwischen dem Uw Irrenlohe und Schirmitz sowie bei Altenstadt 

a.d.Waldnaab.  

Dem vorbeugenden Hochwasserschutz ist in Vorranggebieten für Hochwasserschutz Vorrang ge-

genüber anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen und konkurrierenden Funktionen ein-

zuräumen. Die Flächen stehen für eine Trassierung nicht zur Verfügung. Das Vorhaben steht die-

sem Ziel entgegen.  

Die Flächen innerhalb der VTK A und VTK B können aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung und 

Lage innerhalb des Korridors mithilfe der Maßnahme einer angepassten Feintrassierung (Optimie-

rung der Trassenführung / Optimierte Standortwahl für Masten) umgangen werden. Somit können 

für diese Flächen Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung vermieden werden. Innerhalb 

der VTA C3 können durch eine hochwasserangepasste Bauweise Konflikte mit den Erfordernissen 

der Raumordnung vermieden werden.  

Somit ist das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Kategorie Was-

serwirtschaft vereinbar. Es verbleiben keine Konflikte. 

Energieversorgung 

Flªchen des Kriteriums 6.1 ĂKraftwerkñ befinden sich ausschließlich im VTK A. Das Vorhaben ver-

läuft bei Regensburg-Brandelberg in Bündelung mit Schienenwegen und überlagert randlich die 

Flächen eines Betonwerkes. Die Betriebsflächen des Betonwerkes stehen in Konflikt mit dem Vor-

haben und somit nicht für eine Trassenführung zur Verfügung. Aufgrund der kleinflächigen Über-

lagerung im Randbereich kann der Konflikt mithilfe einer angepassten Feintrassierung (Optimie-

rung der Trassenführung) vermieden werden.  

Flªchen des Kriteriums 6.2 ĂUmspannwerkñ befinden sich in der VTA A3 und in der VTA C3. Bei 

Schwandorf-Krondorf liegen Teilflächen eines Umspannwerkes innerhalb der VTA A3. In die VTA 

C3 reichen Teilflächen eines Umspannwerkes bei Schirmitz hinein. Die Flächen der Umspann-

werke stehen in Konflikt mit dem Vorhaben und somit nicht für eine Trassenführung zur Verfügung. 

Aufgrund der kleinflächigen Überlagerung im Randbereich kann der Konflikt mithilfe einer ange-

passten Feintrassierung (Optimierung der Trassenführung / Optimierte Standortwahl für Masten) 

vermieden werden.  

Flªchen des Kriteriums 6.4 ĂPhotovoltaikñ befinden sich in allen VTK und VTA. Insgesamt liegen 

15 geplante und zwei bestehende Photovoltaikanlagen innerhalb der Korridore. Insbesondere im 

VTK A befinden sich fünf geplante und eine bestehende Photovoltaikanlage. Innerhalb der VTA A1 

und VTA A2 liegt jeweils die Fläche einer geplanten Photovoltaikanlage. Im südlichen Siedlungs-

bereich von Schwandorf reicht eine bestehende Photovoltaikanlage randlich in die VTA A3 hinein. 

Weiter liegt in der VTA A3 ein geplante Photovoltaikanlage nördlich von Schwandorf-Krondorf. In-

nerhalb des VTK B liegen zwei geplante Photovoltaikanlagen bei Dürnsricht und eine geplante 

Fläche bei Unterwildenau. Östlich von Kirchendemenreuth und westlich von Püllersreuth liegen 

weitere geplante Flächen innerhalb der VTA C1. Die Planung einer Photovoltaikanlage liegt südlich 
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von Scherreuth innerhalb der VTA C2. Innerhalb der VTA C3 liegen Planungen für Photovoltaikan-

lagen vor. Eine geplante Photovoltaikanlage liegt innerhalb des VTK C südlich von Kleinsterz. Die 

bestehenden Anlagen sowie die Planung von Photovoltaikanlagen stehen in Konflikt mit dem Vor-

haben. Die Flächen steht nicht für eine Trassenführung zur Verfügung. Aufgrund der zumeist klein-

flächigen Überlagerung in Randbereichen sowie der Lage innerhalb der Korridore können Konflikte 

mithilfe einer angepassten Feintrassierung (Optimierung der Trassenführung / Optimierte Stand-

ortwahl für Masten) vermieden werden.  

Insgesamt ist somit das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Ka-

tegorie Energieversorgung vereinbar. Es verbleiben keine Konflikte. 

Wirtschaft 

Flªchen des Kriteriums 4.1 ĂVorranggebiet f¿r die Gewinnung von Bodenschªtzenñ befinden sich 

in allen VTK sowie in den VTA A1 bis VTA A3. Insbesondere innerhalb der VTA A3 befinden sich 

vier Flächen. Weitere drei Flächen befinden sich innerhalb des VTK B. Insgesamt werden elf Vor-

ranggebiete für die Gewinnung von Bodenschätzen durch die Korridore und ihre Varianten berührt. 

Vergleichsweise großflächige Überlagerungen liegen vor im VTK A bei Haidhof, im VTK B süd-

westlich von Schmidgaden und bei Oberwildenau sowie im VTK C zwischen Markt und Mitterteich. 

Die Ausweisung des Vorranggebietes für die Gewinnung von Bodenschätzen steht in Konflikt mit 

dem Vorhaben. Konkurrierende Nutzungsansprüche müssen innerhalb der Flächen zurücktreten. 

Damit stehen die Flächen nicht für eine Trassenführung zur Verfügung. Dennoch können Konflikte 

auch aufgrund der zumeist kleinflächigen Überlagerung in Randbereichen sowie der Lage inner-

halb der Korridore mithilfe der Maßnahme einer angepassten Feintrassierung (Optimierung der 

Trassenführung / Optimierte Standortwahl für Masten) umgangen werden. Somit können für diese 

Flächen Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung vermieden werden. 

Flªchen des Kriteriums 4.2 ĂVorbehaltsgebiete f¿r die Gewinnung von Bodenschªtzenñ befinden 

sich in den VTK A und VTK B sowie in den VTA A1 bis VTA A3 und VTA C1. Insbesondere inner-

halb des VTK B befinden sich drei Flächen. Zwei weitere Flächen befinden sich innerhalb der VTA 

A1. Insgesamt werden neun Vorbehaltsgebiete für die Gewinnung von Bodenschätzen durch die 

Korridore und ihre Varianten berührt. Vergleichsweise großflächige Überlagerungen liegen vor in 

der VTA A1 bei Gögglbach, Im VTK B zwischen Schmidgaden und Rottendorf sowie bei Unter-

wildenau und in der VTA C1 bei Wiesendorf. Das Vorhaben steht dem Abbau von Rohstoffen 

grundsätzlich entgegen. Eine Vereinbarkeit der Nutzungen ist nicht gegeben. Eine Konformität 

kann nicht erreicht werden. Da es sich jedoch um einen Grundsatz handelt, der der Abwägung 

zugänglich ist und ein tatsächliches Hindernis (bestehender Abbau) für das Vorhaben noch nicht 

besteht, kann eine Konformität im Wege der Abwägung erreicht werden. Es bestehen keine Kon-

flikte mit den Erfordernissen der Raumordnung.  

Insgesamt ist das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung für die Kategorie 

Wirtschaft vereinbar. Es verbleiben keine Konflikte. 

6.2 Zusammenfassung der überschlägigen Auswirkungen auf die raumbe-

deutsamen Belange des Umweltschutzes 

In der nachfolgenden Zusammenfassung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen 

(veUA) auf die Umweltbelange nach § 2 Abs. 1 UVPG werden nur diejenigen Kriterien aufgeführt, 

bei denen auch unter Berücksichtigung möglicher Maßnahmen zu Vermeidung oder Verminderung 
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veUA nicht ausgeschlossen werden. Folglich werden alle Kriterien, bei denen das Eintreten von 

veUA nicht er erwarten ist, textlich nicht genannt.  

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Wohn- und Mischbauflächen / sensible Nutzungen, 200-m Abstand zu Wohnbauflächen und ge-

mischten Bauflächen, Sport-, Freizeit und Erholungsflächen  

Flächen der Kriterien 2.1.1, 2.2.2 und 2.2.1 liegen mit wenigen Ausnahmen innerhalb des Vor-

zugstrassenkorridors und der einzelnen Vorzugstrassenkorridor-Alternativen. 

Anlagebedingte Umweltauswirkungen auf Wohn- und Mischbauflächen, sensible Nutzungen sowie 

Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen resultieren vor allem aus der Sichtbarkeit der Masten und 

Leiterseile, die durch eine visuellen Überprägung der umliegenden Flächen im Trassenkorridor zu 

einer Minderung der Erholungsfunktion und der Wohnumfeldqualität im siedlungsnahen Bereich 

führen können. Im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes sind erhebliche Umweltauswirkungen durch 

Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes bzw. der Erholungsfunktion für die genannten Flächen im 

Korridor nicht gänzlich auszuschließen.  

Industrie- und Gewerbeflächen  

Flªchen des Kriteriums 2.1.2 ĂIndustrie- und Gewerbeflªchenñ liegen in allen VTK und VTA der 

Korridore. Innerhalb des Abschnitts A des VTK befinden sich mehrere Industrie- und Gewerbeflä-

chen im Korridor. Dies betrifft insbesondere den Abschnitt A innerhalb des Stadtgebietes von Re-

gensburg sowie einen Abschnitt im nördlichen Stadtteil Haslbach. Innerhalb der VTA quert die VTA 

A3 durch die Bündelung mit der Bestandsstrecke im südlichen Stadtgebiet von Schwandorf einen 

größeren Bereich an Industrie- und Gewerbeflächen (22,5 ha). Innerhalb des VTK in Abschnitts B 

quert der Korridor ca. 5,2 ha Industrie- und Gewerbegebiet auf Höhe von Schwarzenfeld. Innerhalb 

der VTA C1-C3 weist lediglich der gemeinsame Verlauf der VTA C2 Betroffenheit von Industrie- 

und Gewerbeflächen auf. Hier sind Flächen in einer Größenordnung von 65,4 ha durch die VTA 

betroffen. Innerhalb des VTK in Abschnitt C liegen größere Bereiche westlich von Mitterteich im 

Korridor (ca. 4,4 ha).  

Anlagebedingte Auswirkungen können durch eine Flächeninanspruchnahme durch Maststandorte 

innerhalb der genannten Flächen hervorgerufen werden. Im Korridor sind großräumigen Riegella-

gen vorhanden. VeUA sind überall dort anzunehmen, wo Flächen von Industrie- und Gewerbeflä-

chen aufgrund mangelnder Bündelungsmöglichkeiten direkt in Anspruch genommen werden müs-

sen.  

Schutzgutbezogene Waldfunktionen (Wald mit Erholungsfunktion und Wald mit Sichtschutzfunk-

tion)  

Flächen des Kriteriums 2.2.4 ĂSchutzgutbezogene Waldfunktionen (Wald mit Erholungsfunktion 

und Wald mit Sichtschutzfunktion)ñ liegen groÇflªchig in den Korridoren. Waldflªchen mit Erho-

lungsfunktion sind großräumig innerhalb der VTA A1 und A2 bei Teublitz ausgewiesen. Innerhalb 

der VTA A3 befinden sich die Waldflächen in randlicher Lage vom Korridor. Während der Abschnitt 

B frei von Waldflächen mit Erholungsfunktion ist, befinden sich großräumig Flächen innerhalb des 

Korridors der VTA C1-C3 rund um Weiden i.d.OPf. Im Abschnitt C des VTK sind weitere Waldflä-

chen mit Erholungsfunktion in Riegellage östlich von Reuth bei Erbendorf. Waldflächen mit 
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Sichtschutzfunktion sind dagegen in kleinflächig im Abschnitt B des VTK bei Schwarzenfeld in Rie-

gellage befindlich. Im VTK in Abschnitt B liegt eine Waldfläche mit besonderer Sichtschutzfunktion 

als Riegel im Korridor.  

Anlagebedingte Beeinträchtigungen entstehen durch direkte Flächeninanspruchnahmen im Be-

reich der Maststandorte und im Bereich des Schutzstreifens durch einen möglichen Kahlschlag 

(Schneisenbildung) in Waldbereichen. Sofern keine Umgehung der Waldbereiche aufgrund eines 

zu geringen Passageraums nicht möglich ist, können veUA auf Ebene der RVP nicht ausgeschlos-

sen werden. 

Betriebsbedingt können Wuchshöhenbeschränkungen im Schutzstreifen (Wirkfaktor 3-1) dazu füh-

ren, dass die Waldfunktionen durch Rückschnittmaßnahmen beeinträchtigt werden. Im Bereich von 

Gehölzquerungen (Waldschneisen bzw. Gehölzlücken), kann die Beeinträchtigung mittels der Be-

schränkung von Rückschnittmaßnahmen (V9) in Verbindung mit der Maßnahme Teilerhaltung von 

Gehölzstandorten im Schutzstreifen mit Beschränkung der Wuchshöhe (V25) zumindest reduziert 

werden. Erhebliche Umweltauswirkungen können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Auf den Einbezug weiterer Vermeidungsmaßnahmen wie die Waldüberspannung und das Ökolo-

gische Trassenmanagement wird hiermit hingewiesen (s. u.a. Kap. 1.1.2). 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

FFH-Gebiete und Umgebungsbereich 0 ï 500 m von FFH-Gebieten  

Flächen der Kriterien 1.1.1 ĂFFH-Gebieteñ und 1.1.1.1 ĂUmgebungsbereich 0-500 m von FFH-Ge-

bietenñ liegen in allen VTK der Abschnitte A-C sowie in allen Varianten A1-A3.  

Im Abschnitt A des VTK ist eine Querung des FFH-Gebietes ĂChamb, Regentalaue und Regen 

zwischen Roding und Donaum¿ndungñ s¿dlich von Regenstauf zu erwarten. Weitere Querungen 

von FFH-Gebieten befinden sich im Verlauf der VTA A1, A2 und A3. Diese queren das FFH-Gebiet 

ĂNaab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburgñ, dabei weist der Verlauf 

der VTA A1 insgesamt vier Querungen auf. Im Verlauf der VTA A2 ist zusätzlich eine weitere Que-

rung des FFH-Gebietes westlich von Schwandorf möglich. In diesem Abschnitt ist eine Vermeidung 

der Flächeninanspruchnahme nur unter Anwendung aufwändiger Vermeidungsmaßnahmen mög-

lich. Der Verlauf der VTA A3 weist hingegen nur eine Querung des genannten FFH-Gebietes bei 

Schwandorf auf. Durch die Querung von FFH-Gebieten besteht für die genannten Abschnitte eben-

falls eine Querung vom Umgebungsbereich 0 - 500 m von FFH-Gebieten. 

Im Abschnitt B des VTK quert der Korridor den randlichen Bereich des Umgebungsbereiches 0 - 

500 m vom FFH-Gebiet ĂHeidenaab, Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbachñ.  

Im Abschnitt C verläuft der VTK durch die Umgebungsbereiche 0 - 500 m vom FFH-Gebiet ĂWald-

naabtal zwischen Tirschenreuth und Windischeschenbachñ. Die Umgebungsbereiche liegen in Rie-

gellage im Korridor vor und werden auf einer Länge von etwa 2.550 m und 1.400 m östlich der 

Ortschaft Wiesau gequert. Südwestlich von Pechbrunn wird das FFH-Gebiet ĂSeibertsbachtalñ auf 

einem kurzen Abschnitt gequert. Eine Querung des Umgebungsbereiches 0 ï 500 m vom genann-

ten FFH-Gebiet liegt auf einer Länge von etwa 2.600 m ebenfalls vor.  

Durch die Querung der FFH-Gebiete werden umweltfachliche Konflikte hervorgerufen. Eine Tras-

sierung durch den Umgebungsbereich 0 ï 500 m kann zu Konflikten auf maßgebliche Arten der 
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FFH-Gebiete auslösen. Die genannten Querungen der FFH-Gebiete und deren Umgebungsberei-

che im Verlauf der VTK und VTA verursachen anlage- und betriebsbedingte Konflikte, die grund-

sätzlich mittels der Anwendung von den oben genannten Maßnahmen reduziert werden können. 

Auf Ebene der RVP liegt jedoch keine potenzielle Trassenachse vor, um die hervorgerufenen Kon-

flikte durch Anwendung von Maßnahmen zu bewerten. Gleiches gilt für die Konflikte, die durch eine 

Trassierung im Umgebungsbereich hervorgerufen werden. Daher werden unter Annahme eines 

Worst-Case-Ansatzes erhebliche Umweltauswirkungen auf die betroffenen FFH-Gebiete nicht voll-

ständig ausgeschlossen.  

SPA-Gebiete, Umgebungsbereich 0 ï 300 m und 300 ï 5.000 m von SPA-Gebieten 

Im Abschnitt A des VTK befindet sich im VTK zwischen Lappersdorf und Regensburg ein Umge-

bungsbereich 300 m ï 5.000 m des SPA-Gebietes ĂDonau zwischen Regensburg und Straubingñ 

auf einer Fläche von insgesamt 87,3 ha. Innerhalb der VTA A1, A2 und A3 sind jeweils die Umge-

bungsbereiche 300 m ï 5.000 m des SPA-Gebietes ĂCharlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher 

und Langwiedteicheñ befindlich. Die Flªche betrªgt dabei f¿r die VTA A1 148,2 ha, f¿r die VTA A2 

204 ha und die VTA A3 273,6 ha. 

Im südlichen Abschnitt B des VTK befinden sich ebenfalls Umgebungsbereiche 300 m ï 5.000 m 

des genannten SPA-Gebietes ĂCharlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteicheñ. 

Die Fläche im Korridor beträgt insgesamt 102 ha.  

Die VTA C1 und C2 weisen als einzige VTA im Abschnitt C eine Querung vom SPA-Gebiet ĂMan-

teler Forstñ auf einer Flªche von jeweils 56,4 ha auf. Folglich ergibt sich auch eine Betroffenheit 

der Umgebungsbereiche 0 ï 300 m und 300 m ï 5.000 m vom SPA-Gebiet Manteler Forst. Im 

Abschnitt C befinden sich zudem 0 - 300 m und 300 ï 5.000 m Umgebungsbereiche des SPA-

Gebiets ĂWaldnaabaue westlich Tirschenreuthñ. Die Flªche im Korridor betrªgt 41 ha f¿r die Um-

gebungsbereiche 0 ï 300 m und 287,4 ha für die Umgebungsbereiche 300 ï 5.000 m.  

Die genannten Querungen der SPA-Gebiete und deren Umgebungsbereiche im Verlauf der VTA 

verursachen Konflikte, die grundsätzlich mittels der Anwendung der genannten Maßnahmen redu-

ziert werden können. Auf Ebene der RVP liegt jedoch keine potenzielle Trassenachse vor, um die 

hervorgerufenen Konflikte durch Anwendung von Maßnahmen zu bewerten. Gleiches gilt für die 

Konflikte, die durch eine Trassierung im Umgebungsbereich hervorgerufen werden. Daher werden 

vorsorglich erhebliche Umweltauswirkungen auf die betroffenen SPA-Gebiete nicht vollständig 

ausgeschlossen.  

Avifaunistisch bedeutsame Brut- und Rastgebiete (Insb. von Wiesenvögeln) (ASK), Umgebungs-

bereich 0 ï 300 m von avifaunistisch bedeutsamen Brut- und Rastgebieten, weitere faunistisch 

bedeutsame Flächen (ASK), Habitatstrukturen mit hoher Bedeutung für Vögel und Fledermäuse in 

Wäldern  

Innerhalb des Abschnitts A des VTK befinden sich etwa 8,4 ha avifaunistisch bedeutsame Brut- 

und Rastgebiete, 91,1 ha entfallen auf den Umgebungsbereich 0-300 m. Innerhalb der VTA im 

Abschnitt A ergibt sich eine Betroffenheit von Brut- und Rastgebieten im Korridor nur für die VTA 

A3 mit insgesamt 0,3 ha. Alle VTA A1 ï A3 weisen eine Querung von Umgebungsbereichen  

0 ï 300 m auf. Dabei beträgt die Fläche für die VTA A2 15,8 ha, VTA A1 weist 25,3 ha und VTA 

A3 32,4 ha auf. Im Abschnitt B werden insgesamt 19,4 ha bedeutsame Brut- und Rastgebiete, 

davon insgesamt 31,7 ha Umgebungsbereiche 0 ï 300 m, durch den Korridor gequert. Die VTA 
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C1 ï C3 weisen jeweils eine Betroffenheit von Brut- und Rastgebieten auf. Dabei ist die Fläche von 

57,2 ha für die VTA C1 und 58,9 ha Fläche für die VTA C2 im Bereich des Manteler Forst hervor-

zuheben, während die weiteren VTA eine deutlich geringere Betroffenheit von knapp zwei bis vier 

ha aufweisen. Für den Verlauf des VTK im Abschnitt C liegt eine geringe Betroffenheit an Brut- und 

Rastgebieten von 0,4 ha vor. Umgebungsbereiche von 0 ï 300 m entfallen dabei auf eine Gesamt-

fläche von etwa 72,6 ha.  

Weitere faunistisch bedeutsame Flächen (ASK) in einer Größenordnung von etwa 33 ha liegen im 

Abschnitt A des VTK vor. Durch die VTA A1 und A2 wird eine Betroffenheit in einer Flächengröße 

von 6,2 ha bzw. 7,3 ha hervorgerufen. Innerhalb vom Abschnitt B besteht eine Betroffenheit von 

7,8 ha, im Abschnitt C besteht eine Betroffenheit von 13 ha. Die VTA C2 weist keine Beeinträchti-

gungen auf weitere faunistisch bedeutsame Flächen auf. Die VTA C1 und C3 weisen Beeinträch-

tigungen in einer Flächengröße von 1,1 bis 3,4 ha auf.  

Auf Ebene der RVP lassen sich derzeit keine tiefergehenden Bewertungen zu möglichen Umwelt-

auswirkungen auf avifaunistisch bedeutsame Brut- und Rastgebiete ableiten, da kein flächende-

ckender Datensatz zum Brut- und Rastvorkommen vorliegt. Flächen der ASK besitzen auf Ebene 

der RVP einen hinweisenden Charakter für das Vorkommen sensibler Arten. Das bedeutet, dass 

auf der aktuellen Planungsebene der RVP das Eintreten von veUA dort nicht ausgeschlossen wer-

den kann, wo eine Querung einer Kriterienfläche angenommen werden muss.  

Im Abschnitt der VTA A3 ist eine Habitatstruktur mit hoher Bedeutung für Vögel und Fledermäuse 

in Wäldern in randlicher Lage im Korridor östlich der Ortschaft Katzdorf befindlich. Im Abschnitt B 

des VTK befindet sich westlich der Ortschaft Luhe-Wildenau eine Habitatstruktur auf gesamter 

Breite des Korridors mit hohem Potenzial. Im Verlauf der VTA C2 und C3 sind kleinräumig Habi-

tatstrukturen mit einem hohen Potenzial befindlich. Vereinzelt erstrecken sich die Flächen über die 

gesamte Korridorbreite, sodass eine Querung nicht auszuschließen ist. Die Flächen befinden sich 

westlich der Ortschaft Weiden i.d.OPf. und westlich der Ortschaft Neustadt a.d.Waldnaab.  

Konflikte, die durch eine Querung von Habitatstrukturen innerhalb von Waldflächen hervorgerufen 

werden und deren Flächen im Korridor nicht umgangen werden können, wird auf Ebene der RVP 

gemäß eines Worst-Case-Ansatzes aufgrund des potenziellen Verlustes an Habitatstrukturen in 

Waldbereichen von veUA ausgegangen. 

Naturschutzgebiete, Naturwaldreservate, Schutzgutbezogene Waldfunktionen (Schutzwald für Le-

bensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvollen Waldbestand); Waldfläche 

Auf das Kriterium 1.1.3 ĂNaturschutzgebietñ sind nicht zu prognostizieren.  

Eine Betroffenheit von Naturwaldreservaten liegt nur im Abschnitt C1 im Bereich des Manteler 

Forstes westlich von Weiden i.d.OPf. vor. Grundsätzlich verbleibt im Korridor ein Passageraum von 

etwa 56 m. Das Naturwaldreservat weist im Korridor eine räumliche Tiefe von etwa 900 m auf. 

Waldflächen im Allgemeinen liegen in allen VTK und VTA der drei Planungsabschnitte in relativ 

homogener Größe und Verteilung vor.  

Kriterienflächen der schutzgutbezogenen Waldfunktionen (Kriteriennummer 1.1.10) liegen in gro-

ßer Ausdehnung in VTA A3 nordöstlich von Teublitz sowie in Abschnitt B im Bereich westlich von 

Schwarzenfeld, westlich von Naaburg und westlich von Pfreimd, sodass eine Querung anzuneh-

men ist. In Abschnitt C kommen sowohl im VTK als auch in den VTA mehrere kleinere 
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Kriterienflächen vor, die wie in den bereits genannten Abschnitten so im Korridor liegen, dass auch 

dort eine Querung anzunehmen ist. Lediglich im Bereich des Manteler Forstes im gemeinsamen 

Verlauf der VTA C1 und C2 westlich von Weiden i.d.OPf. und im Gabelungsbereich der beiden 

Varianten sind größere zusammenhängende Schutzwälder zu queren.  

Anlagebedingte direkte Flächeninanspruchnahmen im Bereich von Maststandorten lassen sich nur 

dann wirksam unter Anwendung einer optimierten Standortwahl für Masten (V1) verhindern, wenn 

Kriterienflächen nicht als Riegellage, also auf gesamter Breite, im Korridor liegen. Anlagebedingte 

Rodung von Waldflächen bzw. größeren Gehölzbeständen im Schutzstreifen der Leitung sind über-

all dort anzunehmen, wo der Passageraum wie zuvor beschrieben weniger als 60 m beträgt. Da 

entsprechende Maßnahmen jedoch erst dann festgelegt werden könne, wenn die technische Pla-

nung im Rahmen der Planfeststellung hinreichend konkret ausgeplant ist, können auf Ebene der 

RVP anlagebedingte veUA auf die waldbezogenen Kriterien nicht ausgeschlossen werden.  

Gesetzlich geschützte Biotope /Kompensations- und Ökokontoflächen  

Gesetzlich geschützte Biotope (Kriterium Nr. 1.1.4) und Kompensations- bzw. Ökokontoflächen 

(Kriterium Nr. 1.1.8) stellen hauptsächlich kleinflächige Gebietstypen dar.  

Gesetzlich geschützte Biotope kommen sowohl im VTK als auch in den VTA vor. In Abschnitt A 

quert der VTK hauptsächlich im Bereich des Stadtgebietes Regensburg mehrere gesetzlich ge-

schützte Biotope. Im Bereich der VTA in Abschnitt A queren die Korridoralternativ A1 und A2 vor 

allem eine Vielzahl an gesetzlich geschützten Biotopen südlich von Schwandorf. In Abschnitt B 

kreuz der VTK vordringlich im Bereich Luhe-Wildenau, Maxhütte-Haidhof, Regensburg und Weiden 

i.d.OPf.. In Abschnitt C existieren im VTK die meisten Kriterienflächen nördlich von Wiesau.  

Kompensations- bzw. Ökokontoflächen liegen nahezu ausschließlich im Bereich des VTK in allen 

Planungsabschnitten. Lediglich kleinere Flächen liegen in untergeordneter Größe in den VTA der 

Abschnitte A und C. Vereinzelt sind die Kriterienflächen im Trassenkorridor großräumiger ausge-

prägt, sodass ein Passageraum von weniger als 50 m verbleibt.  

Betriebsbedingt ist ein Freihalten des Schutzstreifen von hoch aufwachsenden Gehölzen erforder-

lich. Da wirksame Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung der Beeinträchtigungen erst im 

nachgelagerten Genehmigungsverfahren definiert werden können, sind erheblich Auswirkungen 

nicht vollständig auszuschließen. VeUA sind demnach schwerpunkthaft im Bereich der Donauque-

rung in Regensburg (VTK Abschnitt C), südlich von Leonberg bei Maxhütte-Haidhof, westlich von 

Teublitz, Gosselsdorf südwestlich von Pfreimd und im Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf., südöstlich 

von Wiesau sowie westlich auf Höhe des Standortübungsplatzes bzw. des Manteler Forstes.  

Raumbedeutsame Lebensräume (> 1 ha) von regionaler oder überregionaler Bedeutung gem. 

ABSP 

Flächen des Kriteriums 1.1.5 ĂRaumbedeutsame Lebensräume (> 1 ha) von regionaler oder über-

regionaler Bedeutung gem. ABSPñ liegen ausschlieÇlich im VTK des Abschnitts C nördlich von 

Pechbrunn in geringer Flächengröße (0,02 ha) vor. In diesem Bereich liegt eine Querung einer 

Kriterienfläche vor. Da für eine abschließende Beurteilung aktuelle Kartierungen erforderlich sind, 

wird das Eintreten von veUA vorsorglich auf Ebene der RVP für diesen Bereich nicht ausgeschlos-

sen.  
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Schutzgut Boden/Fläche  

Für das Schutzgut Boden/Fläche verbleiben auf Ebene der RVP keine veUA.  

Schutzgut Wasser 

Flächen des Kriteriums 7.3.2 Ă¦berschwemmungsgebieteñ liegen in mehreren Abschnitten der VTA 

in Abschnitt A vor. Für die VTA A1 und A2 liegen Querungen von Überschwemmungsgebieten 

entlang der Naab bei Schwandorf vor. Innerhalb der VTA A1 liegen Überschwemmungsgebiete in 

einer Fläche von insgesamt 175,5 ha vor. Die VTA A2 quert Überschwemmungsgebiete von etwa 

236,4 ha Gesamtfläche, während die VTA A3 27 ha Gesamtfläche quert. In diesem Abschnitt sind 

erhebliche Umweltauswirkungen durch eine Flächeninanspruchnahme auch unter Anwendung der 

angepassten Feintrassierung nicht vollständig auszuschließen.  

Schutzgut Luft und Klima  

F¿r das Schutzgut Luft und Klima verbleiben veUA nur f¿r das Kriterium 1.4.1 ĂSchutzgutbezogene 

Waldfunktionen ï Wald mit Klimaschutzfunktion und Wald mit Immissionsschutzfunktionñ. 

Waldflächen mit Klimaschutzfunktion sind großräumig innerhalb der VTK und VTA vorhanden. Ab-

schnittsweise sind die Flächen im VTK zusammenhängend und werden durch den Korridor auf 

einer Länge von mehreren hundert Metern gequert. Innerhalb des VTK im Abschnitt A und C be-

finden sich Waldflächen mit Klimaschutzfunktion nur kleinräumig vor. Der Abschnitt B des VTK 

sowie die Abschnitte der VTA A1-3 und C1 und C2 weisen großräumige Querungen der Waldflä-

chen auf, sodass hier veUA auf Ebene der RVP nicht auszuschließen sind. Die veUA resultieren 

zum einen aus anlagebedingten Beeinträchtigungen durch eine direkte Flächeninanspruchnahme 

im Bereich der Maststandorte sowie durch eine mögliche Schneisenbildung durch Kahlschlag (Frei-

halten des Schutzstreifens von Gehölzen) im Bereich des Schutzstreifens. Betriebsbedingt wird in 

Waldbereichen eine Wuchshöhenbeschränkung notwendig, wodurch die Waldfunktion im Schutz-

streifen beeinträchtigt werden kann. Erhebliche Umweltauswirkungen sind jedoch auch nach An-

wendung geeigneter Maßnahmen nicht gänzlich auszuschließen.  

Schutzgut Landschaft  

F¿r das Schutzgut Landschaft verbleiben veUA f¿r die Kriterien 1.3.1 ĂLandschaftsschutzgebietñ, 

1.3.10 ĂLandschaftsbildbewertung - sehr hoch (Stufe 4) und 1.3.11 ĂLandschaftsbildbewertung ï 

hoch (Stufe 3)ñ.  

Landschaftsschutzgebiet 

Anlagebedingte Umweltauswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete führen vor allem zu einer vi-

suellen Überprägung der umliegenden Flächen im Bereich des Korridors, die zu einer Minderung 

der Erholungsfunktion und der Landschaftsbildqualität führen können. Da die visuelle Überprägung 

erst mit einer erhöhten Entfernung zum Korridor abnimmt, verbleiben erhebliche Umweltauswir-

kungen im Korridor, in denen keine Vorbelastung in Form einer vorhandenen Freileitung bestehen. 

In diesen Bereichen können keine geeigneten Maßnahmen zur Minimierung des Konflikts ange-

wandt werden. Über die großräumigen Wirkungen hinaus kann eine direkte Flächeninanspruch-

nahme durch Maststandorte in sensiblen Bereichen von LSG zu einem irreversiblen Verlust der 

Landschaftsstrukturen im LSG führen. Die genannten Auswirkungen lassen sich vor dem Hinter-

grund der zu querenden Bereiche, bei denen eine Riegellage auf gesamter Trassenkorridorbreite 
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gegeben ist, nicht durch Maßnahmen im Sinne einer Feintrassierung bzw. eine Optimierung der 

Maststandorte mindern.  

Die VTA A3 weist eine Querung eines LSGs in Riegellage südlich der Ortschaft Klardorf auf. Die 

ausgewiesenen LSGs sind in den weiteren Abschnitte B und C in einer deutlich höheren Dichte 

vorhanden, abschnittsweise liegen Querungen von LSGs in Riegellage auf mehreren Kilometern 

Korridorlänge vor. Dies betrifft sowohl den VTK innerhalb der Abschnitte B und C, als auch die VTA 

C1 bis C3. Unter Annahme des Worst-Case-Ansatzes sind hier veUA anzunehmen.  

Landschaftsbild sehr hoch (Stufe 4) und hoch (Stufe 3) 

Anlagebedingt ergeben sich die gleichen Beeinträchtigungen wie bei den Kriterium Landschafts-

schutzgebiete, die zu veUA führen können.  

Innerhalb der VTK und VTA werden mehrere Landschaftsbildeinheiten der Stufe 3 und 4 in Riegel-

lage gequert. Grundsätzlich bestehen Möglichkeiten einer Verringerung der visuellen Beeinträch-

tigung, die durch die Masten und Leiterseile hervorgerufen werden, jedoch kann auf derzeitiger 

Planungsebene bei einer reinen Korridorbetrachtung keine abschließende Bewertung der verblei-

benden Umweltbeeinträchtigung erfolgen, da dafür mindestens eine Planungshilfe in Form einer 

potentiellen Trassenachse erforderlich ist. Daher werden unter Annahme eines Worst-case-Ansat-

zes veUA bei Querungen der Landschaftsbildeinheiten der Stufe 3 und 4 angenommen.  

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter verbleiben veUA nur für das Kriterium 

1.3.14 ĂBedeutsame Kulturlandschaftenñ. Der VTK in Abschnitt C verlªuft durch die bedeutsame 

Kulturlandschaft ĂTirschenreuther Teichgebieteñ s¿dlich der Marktgemeinde Wiesau. Diese liegt in 

Riegellage im Korridor, sodass von einer Querung auf einer Länge von mind. 900 m ausgegangen 

werden muss. Aufgrund der visuellen Beeinträchtigungen bzw. Überformungen in der Kulturland-

schaft und des Fehlens geeigneter Vermeidungsmaßnahmen, werden veUA auf Ebene der RVP 

nicht ausgeschlossen.  

6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Natura 2000-Prüfungen  

Die VTK und VTA queren und tangieren mehrere Natura 2000 Gebiete oder liegen im potenziellen 

Wirkraum des Vorhabens (vgl. Tab. 3 für eine Auflistung sämtlicher Gebiete). Zur Prüfung der Aus-

wirkungen auf die Erhaltungsziele wurden drei Natura 2000 Vorprüfungen, zehn Verträglichkeits-

prognosen und eine vollumfängliche Verträglichkeitsprüfung für insgesamt 14 FFH- bzw. Vogel-

schutzgebiete (siehe Anlagen 5.1 bis 5.14) durchgeführt. 

Tab. 3: Auflistung sämtlicher geprüfter Natura 2000-Gebiete 

Code Schutzgebietsname 

6039-301 Basaltkuppen in der Nördlichen Oberpfalz 

6039-372 Seibertsbachtal 

6139-371 Waldnaabtal zwischen Tirschenreuth und Windischeschenbach 
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Code Schutzgebietsname 

6139-471 Waldnaabaue westlich Tirschenreuth 

6237-371 Heidenaab, Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach 

6338-401 Manteler Forst 

6439-371 Pfreimdtal und Kainzbachtal 

6639-372 Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche 

6639-472 Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche 

6738-371 Münchshofener Berg 

6741-371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung 

6937-371 Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg 

6938-301 Trockenhänge bei Regensburg 

7040-471 Donau zwischen Regensburg und Straubing 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen der drei FFH-Gebiete ĂTrockenhªnge bei Regensburgñ (DE-6938-

301), ĂM¿nchshofener Bergñ (DE-6738-371) und ĂBasaltkuppen in der nºrdlichen Oberpfalzñ (DE-

6039-301) konnten bereits eindeutig im Rahmen der Vorprüfung für den Vorzugstrassenkorridor 

ausgeschlossen werden. Für weitere zehn Gebiete ist das Eintreten des § 34 Abs. 2 BNatSchG 

ohne die Ergreifung von Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht eindeutig auszuschließen. Da-

her erfolgte die Durchführung sogenannter Natura 2000 Verträglichkeitsprognosen. Im Gegensatz 

zur Verträglichkeitsprüfung handelte es sich bei den Prognosen um überschlägige Ersteinschät-

zungen, die gängige Schadensbegrenzungsmaßnahmen in die Bewertung mit einbeziehen (z.B. 

Überspannung, Bauzeitenregelungen, o.Ä.). Die Prüftiefe ist jedoch vergleichbar mit denen der 

Vorprüfungen. 

Lediglich für das Vogelschutzgebiet ĂManteler Forstñ (DE-6338-401) wurde eine vollumfängliche 

Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Dies erfolgte aufgrund der sich besonders aufdrängenden 

Konfliktsituation in Folge einer Querung des Gebietes auf über 1 km Länge. 

Für die unten aufgeführten Natura 2000-Gebiete lassen sich unter Berücksichtigung von Scha-

densbegrenzungsmaßnahmen folgende Aussagen treffen:  

FFH-Gebiet ĂHeidenaab, Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbachñ (DE-6237-

371) 

Sämtliche VTK und VTA, welche in mindestens 380 m Entfernung zum Gebiet verlaufen, sind ver-

träglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes bzw. eine Beeinträchtigung der 

Ziele kann ausgeschlossen werden. 
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FFH-Gebiet ĂCharlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteicheñ (DE-6639-372) 

Sämtliche VTK und VTA, welche in mehr als 1.000 m Entfernung zum Gebiet verlaufen, sind ver-

träglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes bzw. eine Beeinträchtigung der 

Ziele kann ausgeschlossen werden. 

FFH-Gebiet ĂChamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaum¿ndungñ (DE-6741-

371) 

Der VTK Abschnitt A quert das FFH-Gebiet und verläuft z.T. in rd. 100 m ï 500 m Entfernung in 

Parallellage. Sämtliche VTK und VTA sind verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des 

FFH-Gebietes. 

FFH-Gebiet ĂNaab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburgñ (DE-6937-

371) 

Die VTA A1, A2 und A3 queren das FFH-Gebiet mehrfach und verlaufen z.T. parallel zur Naab. 

Sämtliche VTK und VTA sind verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

Vogelschutzgebiet ĂCharlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteicheñ (DE-6639-

472) 

Sämtliche VTK und VTA, welche in über 1.000 m Entfernung zum Gebiet verlaufen, sind verträglich 

mit den Schutz- und Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes. 

Vogelschutzgebiet ĂDonau zwischen Regensburg und Straubingñ (DE-7040-471) 

Der VTK in Abschnitt A verläuft in rd. 350 m Entfernung zum Gebiet. Sämtliche VTK und VTA sind 

verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes. 

FFH-Gebiet ĂSeibertsbachtalñ (DE-6039-372) 

Der VTK in Abschnitt C quert das Gebiet. Sämtliche VTK und VTA sind verträglich mit den Schutz- 

und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

FFH-Gebiet ĂPfreimdtal und Kainzbachtalñ (DE-6439-371) 

Der VTK in Abschnitt B verläuft in über 5 km Entfernung zum Gebiet. Sämtliche VTK und VTA sind 

verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

FFH-Gebiet ĂWaldnaabtal zwischen Tirschenreuth und Windischeschenbachñ (DE-6139-371) 

Der VTK in Abschnitt C verläuft in über 50 m Entfernung zum Gebiet. Sämtliche VTK und VTA sind 

verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

Vogelschutzgebiet ĂWaldnaabaue westlich Tirschenreuthñ (DE-6139-471) 

Der VTK in Abschnitt C, welcher in rd. 50 m Entfernung das Gebiet tangiert, ist potenziell nicht 

verträglich mit den Schutz- und Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes. Erhebliche Beein-

trächtigungen können in Folge einer ggf. nicht ausreichend minderbaren Kollisionsgefahr der Be-

kassine bestehen. Sofern die Artvorkommen, wie in der Prognose angenommen, im Gebiet in 



Unterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung mit überschlägiger Umweltprüfung 

Seite 61/341 Elektrifizierung Nordostbayern 110 kV-Bahnstromfernleitung  

 

entsprechenden Konstellationen vorkommen ist im Zuge des Planfeststellungsverfahrens mittels 

FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG abzuprüfen, ob ggf. ein Abweichungs-

verfahren gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG erforderlich wird. 

Vogelschutzgebiet ĂManteler Forstñ (DE-6338-401) 

Die VTA C1 quert das VSG ĂManteler Forstñ. Im Rahmen der durchgef¿hrten Vertrªglichkeitspr¿-

fung konnten erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes unter Einsatz von Schadensbegren-

zungsmaßnahmen für alle VTK und VTA ausgeschlossen werden. Durch den Bau und Betrieb der 

hier gegenständlichen Bahnstromfernleitung im Schutzstreifen einer dort schon bestehenden (aber 

zurück zu bauenden) Freileitung bzw. in Bündelung mit dem Ersatzneubau des Ostbayerrings kön-

nen für einige Vogelarten (insb. Heidelerche, Nachtschwalbe und Waldschnepfe) sogar Lebens-

raumstrukturen neu geschaffen bzw. langfristig erhalten werden. Durch Einbezug eines gut durch-

dachten ökologischen Trassenmanagements können die Schutzgüter des VSG gefördert werden. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000 Gebieten 

mit Ausnahme des VSG ĂWaldnaabaue westlich Tirschenreuthñ (DE-6139-471) ausgeschlos-

sen werden können. 

6.4 Zusammenfassung der Artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung 

Der VTK und die VTA in den Abschnitten A und C queren Lebensräume artenschutzrechtlich rele-

vanter Arten (saP-relevante Arten bzw. Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie europä-

ische Vogelarten). Die projektbedingt auftretenden bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfak-

toren können potenziell zu Betroffenheiten dieser Arten führen. Das mögliche Eintreten arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 ï 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wurde 

in der beiliegenden artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung (ASE) (Anlage 6) geprüft. 

Im Rahmen dieser Einschätzung wurden in einem ersten Schritt Informationen zu möglichen Vor-

kommen saP-relevanter Arten recherchiert. Hierfür wurden Verbreitungskarten und Fachinformati-

onssysteme ausgewertet sowie eine Datenabfrage beim behördlichen und ehrenamtlichen Natur-

schutz getätigt. Im Ergebnis konnte ein potenzielles Vorkommen folgender Arten bzw. Artgruppen 

festgestellt werden (vgl. Tabelle 5, Spalten 3 und 4 im Kap. 4.2 der ASE): 

¶ Fische und Rundmäuler (ausschließlich der Donau-Kaulbarsch) 

¶ Pflanzen (ausschließlich das Liegende Büchsenkraut) 

¶ Weichtiere (ausschließlich die Bachmuschel) 

¶ Falter, xylobionte Käfer (ausschließlich der Eremit) und Libellen 

¶ Reptilien und Amphibien 

¶ Fledermäuse, Fischotter, Biber, Haselmaus, Wolf und Wildkatze 

¶ Vögel (Horst- und Höhlenbrüter, gehölzgebundene Arte, Arten des Offenlandes, gewässer-
gebundene Arten sowie Zug- und Rastvögel) 

In einem zweiten Schritt wurden die Empfindlichkeiten der Arten hinsichtlich der auftretenden Wirk-

faktoren überschlägig geprüft. Arten, die grundsätzlich unempfindlich gegenüber den auftretenden 

Wirkfaktoren sind, wurden nicht näher betrachtet, da eine Erfüllung von § 44 Abs. 1 Nr. 1 ï 4 i.V.m. 
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Abs. 5 BNatSchG eindeutig auszuschließen ist. Eine Relevanz konnte hier jedoch ausschließlich 

für die Artgruppe der Fische sowie störungs- und kollisionsunempfindliche Gastvögel ausgeschlos-

sen werden (vgl. Tabelle 5, Spalten 5 im Kap. 4.2 der ASE). Sämtliche weitere Arten bzw. Artgrup-

pen wurden infolgedessen im Rahmen von Gilden und beim Auftreten von möglichen verfahrens-

kritischen Konstellationen einzelartbezogen abgeprüft. 

Für den überwiegenden Teil der Arten konnte ein Erfüllen artenschutzrechtlicher Tatbestände unter 

Berücksichtigung von Vermeidungs- und / oder CEF-Maßnahmen (siehe Anlage 6, Kap. 7.2) aus-

geschlossen werden. Nicht ausgeschlossen werden konnte jedoch eine Betroffenheit und Erfüllung 

des Tötungs- und Verletzungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) der Arten 

Bekassine, Fischadler, Gänsesäger, Kiebitz, Kranich, Rohrdommel, Seeadler, Schwarzstorch und 

Wachtelkönig sowie für die Gruppe der Gastvögel. Aufgrund einer nicht ausreichenden Daten-

grundlage konnte für ausschließlich als Gastvögel vorkommende Arten (z. B.  Blässgans, Ufer-

schnepfe oder Zwergdommel) keine nähere Konfliktanalyse vorgenommen werden.  

Bei den genannten Arten besteht eine mögliche Betroffenheit in Folge einer ggf. signifikant erhöh-

ten Kollisionsgefahr mit den Leiterseilen der Freileitung. Die Anfluggefahr ist mittels einer Anbrin-

gung von Vogelschutzmarkern voraussichtlich nicht ausreichend zu senken (vgl. LIESENJOHANN ET 

AL. 2019). Tab. 99 zeigt die potenziellen artenschutzrechtlichen Konflikte im Bereich der VTK bzw. 

VTA auf.  

Tab.  99: Potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte im Bereich des VTK bzw. der VTA 

VTK / VTA Lage Potenzieller Konflikt 

VTK Abschnitt A Donauquerung Gänsesäger, Gastvögel 

VTK Abschnitt B Wald bei Gösselsdorf Schwarzstorch 

Neudorfer Wald nordwest-
lich von Unterköblitz 

Fischadler, Seeadler 

VTA C1 Rand des Altenstädter Wal-
des südöstlich von Park-
stein 

Seeadler 

VTA C3 Waldnaabaue zwischen Al-
tenstadt und Neustadt a. d. 
Waldnaab 

Wachtelkönig 

VTK Abschnitt C Teichgebiet südlich von 
Wiesau 

Fischadler 

Wiesauer Wald östlich und 
nordöstlich von Wiesau 

Seeadler 

Wald westlich von Mitter-
teich 

Fischadler 

 

Potenziell wird demnach die Durchführung einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 7 

BNatSchG für die Arten Gänsesäger, Fisch- und Seeadler, Schwarzstorch und Wachtelkönig und 

ggf. weitere Vertreter der Artgruppe der Gastvögel erforderlich. Im Rahmen faunistischer 
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Kartierungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kann jedoch konkreter überprüft werden, 

ob sich die tatsächlichen Artvorkommen bestätigen. Auf dieser Grundlage kann die Bewertung der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ggf. zu einem differenzierten Ergebnis gelangen.  

6.5 Möglichkeiten zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation von 

erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt 

Nachfolgend werden mögliche Maßnahmen zur Verhinderung und zur Verringerung voraussichtli-

cher erheblicher Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß UVPG differenziert erläutert. Dabei wird 

deutlich, dass bestimmte Maßnahmen multifunktional für mehrere Schutzgüter wirksam sein kön-

nen. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erforderliche, artspezifisch vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen in Form von CEF-Maßnahmen werden nicht aufgeführt, da sie nicht 

zu den Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen im engeren Sinne zählen. Die für das Vor-

haben relevanten CEF-Maßnahmen sind in der Artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung (Anlage 

6) dargestellt. 

Ein Großteil der genannten Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen kann erst auf Ebene 

der Planfeststellung detailliert konzipiert werden. Bei ihrer Festlegung sind viele Faktoren zu be-

rücksichtigen, die auf der aktuellen Planungsebene noch nicht bekannt sind (z. B. Feintrassierung, 

Angaben zum Baugrund, tatsächlich vorhandenes Arteninventar usw.). Auf der derzeitigen Pla-

nungsebene sind die Maßnahmen daher lediglich konzeptionell benennbar. 

Tab. 4: Vorhabenbezogenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Nr. Maßnahmenbezeichnung Wirksamkeit für Schutzgüter ASE-Maß-

nahme/N2000-

Maßnahme M TP 

BV 

B/F Wa L/K La Ku 

V1 Angepasste Feintrassierung: Optimierte 

Trassenführung / Umgehen sensibler Berei-

che, Optimierte Standortwahl für Masten / 

Synchronisation mit Bestandsleitungen/-

masten 

x x x x x x x VAR1, SM-

Forst01, SM-

Forst08 

V2 Optimierung der Lage und Größe von 

Baustelleneinrichtungsflächen  

x x x x x x x VAR1, SM-Forst01 

V3 Überspannung sensibler Bereiche durch 

Masterhöhung 

x x x x x x x VAR2, SM-Forst02 

V4 Standortangepasste Wahl des Masttyps x x - - x x x VAR1, SM-Forst01 

V5 Bautabuflächen x x x x x x x VAR1, SM-Forst01 

V6 (Jahreszeitliche) Bauzeitenbeschränkung - x - - - - - VAR14, VAR16, 

SM-Forst05 

V7 Gehölzentnahme im Winterhalbjahr - x - - - - - VAR4, SM-Forst03 

V8 Besatzkontrolle - x - - - - - VAR12 

V9 Beschränkung der Rückschnittmaßnahmen - x - - x x - VAR2, SM-

Forst02, SM-

Forst07 
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6.6 Vorzugstrassenkorridor-Alternativen in den Abschnitten A und C 

Der Vorzugstrassenkorridor (VTK) des Abschnitts A zwischen dem Uw Burgweinting und der Ge-

meinde Maxhütte-Haidhof weist keine Alternativen auf. Gleiches gilt für den Abschnitt B sowie den 

Abschnitt C zwischen Windischeschenbach und dem geplanten Uw Pechbrunn. Die Entscheidung, 

welche der Vorzugstrassenkorridor-Alternativen (VTA) im Abschnitt A und C umgesetzt werden 

Nr. Maßnahmenbezeichnung Wirksamkeit für Schutzgüter ASE-Maß-

nahme/N2000-

Maßnahme M TP 

BV 

B/F Wa L/K La Ku 

V10 Umsiedlungsmaßnahmen - x - - - - - VAR8, VAR9 

V11 Vermeidung von Beeinträchtigungen von 

Amphibien und Reptilien 

- x - - - - - VAR11 

V12 Schutzeinrichtungen / Baufeld- bzw. Bau-

grubensicherung/ Schutzzäune zur Siche-

rung von Artvorkommen 

- x - - - - - VAR10, VAR15 

V13 Schutz vor Bodenverdichtung - x x x x - -  

V14 Verwendung inerter und entsprechend zerti-

fizierten Baustoffen 

- - x x - - -  

V15 Einsatz von Baumaschinen unter Verwen-

dung biologisch abbaubarer Schmier- und 

Kraftstoffe, Vorhalten von Ölauffangwannen 

und -bindemittel etc. 

- x x x - - -  

V16 Maßnahmen zur Minderung von Baulärm x x - - - x x VAR6, SM-Forst04 

V17 Maßnahmen zur Vermeidung von Staub x x x x x x -  

V18 Umweltbaubegleitung - x x x x x x  

V19 Umsetzung von Maßnahmen aus einem Bo-

denschutzkonzept, Überwachung durch Bo-

denbaubegleitung 

- x x x x - -  

V20 Bodenlockerung / Rekultivierung - x x x x x -  

V21 Minderung des Vogelschlagrisikos durch 

Erdseilmarkierung (Vogelschutzmarkierung) 

- x - - - - - VAR17, SM-

Forst06 

V22 Betankung der Baufahrzeuge außerhalb 

des WSG/HQSG. 

- - - x - - -  

V23 Installation von Absetzbecken oder Aufbe-

reitungsanlagen zur Beseitigung von Trü-

bung und/oder mikrobiologischen Verunrei-

nigungen 

- x - x - - - VAR3 

V24 Geschlossene Bauwasserhaltung  - x x x x - - VAR3 

V25 Teilerhaltung von Gehölzstandorten im 

Schutzstreifen der Freileitung mit Beschrän-

kung der Wuchshöhe 

- x x x - x - VAR2, SM-Forst02 

V26 Maßnahmen zur Minderung von visuellen 

Störreizen 

- x - - - - - VAR6, SM-

Forst04, SM-

Forst07 

V27 Regelungen für die nächtliche Beleuchtung 

von Arbeits- oder Lagerflächen 

 x      VAR5, SM-Forst09 
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soll, muss nach der Beurteilung der Regierungsbehörde getroffen werden, sofern mehrere Varian-

ten als raumverträglich eingestuft werden. In diesem Kapitel soll eine Empfehlung für eine VTA in 

den Abschnitten A und C gegeben werden. Grundlage hierfür sind u. a. die in Anlage 3 dargestell-

ten Ergebnisse zur Bewertung des Vorzugstrassenkorridors. 

Abschnitt A 

Von der nördlichen Gemeindegrenze von Maxhütte-Haidhof bis zum geplanten Uw Irrenlohe zwei-

gen die drei VTA A1, A2 und A3 ab. Werden die Ergebnisse der Nutzwertanalyse zugrunde gelegt, 

ergibt sich aus Sicht der Konfliktbereiche, der Raumordnung, der Umwelt und der Technik ein Vor-

zug der VTA A2. Dieser verläuft von Maxhütte-Haidhof in Bündelung mit einer 220 kV-Freileitung 

bis zum Umspannwerk Schwandorf, quert anschließend die Naab, um in Bündelung mit dem neuen 

Ostbayernring durch das Naabtal zu führen. Bei Krondorf trifft der VTA A2 auf die Bahnstrecke 

Weiden ï Regensburg und folgt dieser bis zum geplanten Uw Irrenlohe.  

Die VTA A2 steht in Konflikt mit Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. So wird eine Photo-

voltaikanlage randlich, ein Vorrang- sowie ein Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung von Boden-

schätzen vollständig gequert. Die Konformität mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 

kann jedoch durch die Umsetzung von Maßnahmen erreicht werden.  

Die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ĂNaab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis 

Regensburgñ werden durch die Querung der VTA A2 nicht erheblich beeintrªchtigt. Artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände werden nicht ausgelöst.  

Abschnitt C 

Vom Uw Weiden zweigen die drei VTA C1, C2 und C3 ab. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

der Nutzwertanalyse ergibt sich aus Sicht der Konfliktbereiche, der Raumordnung, der Umwelt und 

der Technik ein Vorzug für die VTA C2. Diese verläuft in Bündelung mit der Bahnstrecke Weiden 

ï Regensburg durch das Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. In Abstimmung mit der Vorhabenträge-

rin, der zuständigen Raumordnungsbehörde und der Höheren Naturschutzbehörde (Regierung der 

Oberpfalz) zeigen sich bei der Umsetzung dieser VTA technische Hindernisse, die im Rahmen der 

quantitativen Analyse nicht gänzlich abgebildet werden können. Die Umsetzbarkeit im Stadtgebiet 

von Weiden i.d.OPf. ist aufgrund beengter Platzverhältnisse und mehreren zu querenden Brücken 

nur unter erheblichem Aufwand zu realisieren. Weiterhin ist zwischen den Ortslagen von Alten-

stadt- und Neustadt a.d.Waldnaab eine planerische Engstelle vorhanden, die einerseits einen ho-

hen technischen Aufwand erfordert und andererseits Akzeptanzprobleme bei der angrenzenden 

Bevölkerung hervorrufen kann. Dem gegenüber steht mit der VTA C1 durch den Manteler Forst 

eine Variante zur Verfügung, die zwar insgesamt länger ist, jedoch in einer bereits bestehenden 

Schneise im Wald realisiert werden kann. Im Rahmen der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für 

das Vogelschutzgebiet ĂManteler Forstñ (Anlage 5.6) konnte zudem festgestellt werden, dass durch 

eine Freihaltung der bestehenden Schneise unterhalb der Bahnstromfernleitung die über Jahr-

zehnte gewachsenen Habitatstrukturen für einige Vogelarten (insb. Heidelerche, Nachtschwalbe 

und Waldschnepfe) erhalten werden können. Die Errichtung einer Freileitung im Manteler Forst 

führt darüber hinaus nicht zu erheblichen Auswirkungen auf weitere Erhaltungsziele und den 

Schutzzweck des Vogelschutzgebietes. Aus Sicht des Artenschutzes kann zu einem potenziellen 

Eintreten von Verbotstatbeständen in Bezug auf den Seeadler kommen.  



Unterlage zur Raumverträglichkeitsprüfung mit überschlägiger Umweltprüfung 

Seite 66/341 Elektrifizierung Nordostbayern 110 kV-Bahnstromfernleitung  

 

Die VTA C1 quert zudem ein Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung von Bodenschätzen und tangiert 

zwei Photovoltaikanlagen. Die Konformität mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 

kann jedoch durch die Umsetzung von Maßnahmen erreicht werden.  

Der empfohlene Vorzugstrassenkorridor vom Uw Burgweinting bis zum Uw Pechbrunn ist in der 

folgenden Abb. dargestellt.  

Abb. 10: Empfohlener Vorzugstrassenkorridor zwischen Uw Burgweinting und Uw Pechbrunn 
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RAUMVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 

 TEIL I: ALLGEMEINER TEIL 

1 Einführung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Als Bestandteil des Bedarfsplanprojektes ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraub-

ling ï Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshutñ und des Transeuropªischen 

Netze-Korridors ĂSkandinavien-Mittelmeerñ soll die Bahnstrecke Marktredwitz - Regensburg aus-

gebaut werden. Grundlage dieses Bauvorhabens ist die Aufnahme des Projekts in den Bundesver-

kehrswegeplan (vordringlicher Bedarf) sowie des anschließend erfolgten Planungsauftrages für die 

Leistungsphasen 1 und 2 durch das Bundesministerium Digitales und Verkehr (BMDV). Im Jahr 

2016 wurde der Bundesverkehrswegeplan 2030 beschlossen, der nunmehr als Planungsgrundlage 

dient. Die Streckenausbauten Hof - Marktredwitz, Marktredwitz - Schirnding (Grenze), Marktredwitz 

- Nürnberg und Marktredwitz - Regensburg ï Regensburg Obertraubling, sind unter dem Maßnah-

mentitel Ausbaustrecke Hof ï Marktredwitz ï Regensburg ï Obertraubling (Ostkorridor Süd) dort 

als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten (Projektnummer 2-019-V01). Mit dem Bundes-

schienenwegeausbaugesetz (BSWAG) erlangen die im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen 

Ausbauziele Gesetzeskraft. Mit der Verankerung im Gesetz ist auch die Grundlage für die Finan-

zierungsfähigkeit der Vorhaben geschaffen. In Anlage 1 des BSWAG ist das Projekt unter der lau-

fenden Nummer 9 mit dem Titel ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraubling ï 

Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshut, ABS Nürnberg ï Schwandorf ï Furth 

im Wald ï Grenze D/CZñ im vordringlichen Bedarf gelistet. Die Zielstellung des Gesamtvorhabens 

des Ostkorridors Süd, Elektrifizierung (Hof) Marktredwitz ï Regensburg umfasst eine wirtschaftlich 

optimale Betriebsqualität durch die Streckenelektrifizierung, Fahrzeitverkürzung (Entfall Traktions-

wechsel) zwischen Hof und Regensburg sowie eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und der 

Engpassbeseitigung der betroffenen Strecken. Des Weiteren soll durch das Vorhaben die Region 

Nordostbayern zukünftig wesentlich besser an das gesamtdeutsche Schienennetz angeschlossen 

werden und die bisher bestehende Lücke im elektrifizierten Netz von Nürnberg nach Leipzig und 

nach Prag geschlossen werden. 

Als Bestandteil des Bedarfsplanprojektes ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraub-

ling ï Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshutñ und des Transeuropªischen 

Netze-Korridors ĂSkandinavien-Mittelmeerñ umfassen die geplanten Vorhaben an der Bahnstrecke 

Marktredwitz - Regensburg unter anderem die Ausführung von Oberleitungen und eisenbahntech-

nischen Ausrüstungen, die Errichtung der Unterwerke Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn, 

deren Standorte notwendige Versorgungsschwerpunkte für eine zentrale Bahnstreckenelektrifizie-

rung darstellen, sowie relevante Folgemaßnahmen. Um den vorgesehenen Unterwerken den not-

wendigen Bahnstrom zentral zuführen zu können, soll mit dem hier geplanten Vorhaben eine neue 

elektrische Verbindung zwischen dem vorhandenen Unterwerk Burgweinting und den vorgesehe-

nen Unterwerken Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn hergestellt werden. 

Die technische Realisierbarkeit hat gleichzeitig mit möglichst geringen Widerständen aus umwelt-

fachlicher und raumordnerischer Sicht einherzugehen. Ein sich daraus entwickelnder Vorzugstras-

senkorridor soll in einer Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) behandelt werden. 

Die RVP dient der Abstimmung des Vorhabens mit anderen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen unter überörtlichen Gesichtspunkten sowie u.a. der Überprüfung des Vorhabens auf 
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seine Übereinstimmung mit Erfordernissen der Raumordnung. Prüfungsgegenstand sind auch 

ernsthaft in Betracht kommende Trassenalternativen. In der RVP wird zudem die Verträglichkeit 

der raumbedeutsamen und überörtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt überschlä-

gig geprüft (§ 15 Abs.1 Nr. 3 ROG). Die umfassende RVP soll die Weichen für eine planungssi-

chere sowie zeit- und kosteneffektive Realisierung des Vorhabens im späteren, der RVP nachge-

lagerten Planfeststellungsverfahren stellen. 

Die RVP hat zum Ziel, in einem frühen Planungsstadium für ein konkret anstehendes Einzelprojekt 

eine raumordnerische Klärung herbeizuführen. Dazu sind raumbedeutsame Planungen aufeinan-

der abzustimmen und deren Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung festzu-

stellen. Durch die frühe Prüfung der Raumverträglichkeit können erkennbare Konflikte aufgezeigt 

und Lösungsmöglichkeiten rechtzeitig angeboten werden. Die RVP dient somit der Vorabklärung 

vor dem eigentlichen Genehmigungsverfahren. Die Ergebnisse der RVP sind im nachfolgenden 

Zulassungs- bzw. Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen. 

1.2 Begründung des Vorhabens 

1.2.1 Zielsetzung des Vorhabens 

Mit dem Ostkorridor wird ein alternativer Nord-Süd-Korridor primär zur Aufnahme von Schienen-

güterverkehr aus bzw. nach den Nordseehäfen in Richtung Mitteldeutschland, Süddeutschland und 

Österreich geschaffen. Die verkehrliche Zielsetzung ist die Entlastung des klassischen Nord-Süd-

Korridors auf der Achse Hannover ï Fulda ï Würzburg ï Nürnberg ï Regensburg. Die Zielstellung 

des Gesamtvorhabens des Ostkorridors Süd, Elektrifizierung Hof ï Marktredwitz ï Regensburg 

(Ostkorridor Süd), sowie Mehrgleisiger Ausbau Regensburg - Obertraubling, umfasst für den Prog-

nosehorizont 2030 eine wirtschaftlich optimale Betriebsqualität durch die Streckenelektrifizierung, 

Fahrzeitverkürzung zwischen Hof und Regensburg, Steigerung der Leistungsfähigkeit und der 

Engpassbeseitigung der betroffenen Strecken und Steigerung der Verkehrsnachfrage im Schie-

nengüterverkehr. Der Ostkorridor Süd sieht (gemäß Projektinformationssystem des BVWP 2030 - 

PRINS) eine Fahrzeitverkürzung im Maßnahmenbereich vor, wobei diese Fahrzeitverkürzung dem 

Ziel des Deutschlandtaktes gleich kommt. Abgestimmt auf den Deutschlandtakt ergibt sich eine 

Fahrzeit zwischen Hof und Regensburg von 104/106 min je nach Fahrtrichtung. Dafür sind Ge-

schwindigkeitserhöhungen in den einzelnen Teilbereichen unter anderem durch Trassierungsän-

derungen aber auch Neutrassierungen notwendig. 

1.2.2 Erforderlichkeit des Vorhabens 

Mit der Elektrifizierung der Strecke wird zudem die Voraussetzung für die im Rahmen der Fern-

verkehrs-Offensive geplante Flächennetzlinie München - Regensburg - Dresden geschaffen. Als 

Bestandteil des Bedarfsplanprojektes ĂProjektb¿ndel 9: ABS M¿nchen ï Landshut ï Obertraubling 

ï Regensburg ï Marktredwitz ï Hof, ABS Mühldorf ï Landshutñ und des Transeuropªischen Netze-

Korridors ĂSkandinavien-Mittelmeerñ soll die Strecke Marktredwitz - Regensburg ausgebaut wer-

den. Gemäß § 1 Abs. 2 Bundesschienenwegeausbaugesetz ist die Festlegung des Bedarfsplans 

für die Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes verbindlich.  

Dadurch wird durch den Gesetzgeber der Bedarf i. S. d. Planrechtfertigung für die im Bedarfsplan 

aufgelisteten Vorhaben ausgedrückt. Es ist gesetzlich festgestellt, dass sich die Planrechtfertigung 

i. S. d. § 1 Abs. 2 Bundesschienenwegeausbaugesetzes auf die Gesamtheit der für den Betrieb 

der Ausbaustrecke erforderlichen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen erstreckt. Daher ist die für 

den Betrieb der Ausbaustrecke anlagentechnisch notwendige und als funktionale 
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Nebeneinrichtung geplante 110 kV-Bahnstromfernleitung Uw Burgweinting ï Uw Irrenlohe ï Uw 

Weiden ï Uw Pechbrunn planerisch gerechtfertigt. Es ist davon auszugehen, dass sich die plane-

rische Rechtfertigung auf die Gesamtheit eines gestuften Planungsverfahrens und damit auch auf 

vorgelagerte Zulassungsverfahren, etwa Raumverträglichkeitsprüfungen, erstreckt. Durch den 

Ausbau der Bahnstrecke Marktredwitz ï Regensburg entsteht eine Bahnstrecke, die zukünftig mit 

Bahnstrom zu versorgen ist. Die zentrale Speisung der Bahnstrecke mittels Bahnstromfernleitung 

und Unterwerken wurde zusätzlich in einer wissenschaftlichen Studie der Technischen Universität 

Dresden mit anderen Varianten untersucht und als technisch machbar und ökologisch durchsetz-

bar bewertet und gegenüber alternativen, dezentral gespeisten, Varianten als die deutlich wirt-

schaftlichste Lösung bestätigt und gutachterlich empfohlen.  

Zusammenfassend begründet sich die Errichtung und der Betrieb der geplanten 110 kV-

Bahnstromfernleitung in der Planrechtfertigung im Sinne eines vordringlichen Bedarfsplanprojektes 

des Bundes, auf dem Bewertungsergebnis und der beschiedenen Empfehlung aus der in der Stu-

die der TU Dresden durchgeführten Variantenuntersuchung sowie auf dem originären Erfordernis 

der Vorhabenträgerin eine wirtschaftliche und nachhaltige sowie bedarfsgerechte und zuverlässige 

Bahnstromversorgung der Bahnstrecke Marktredwitz ï Regensburg, unter Berücksichtigung des 

prognostizierten Energiebedarfs an den für die Bahnstreckenelektrifizierung notwendigen Versor-

gungsschwerpunkten, dauerhaft sicherzustellen..  

1.2.3 Rechtliche Grundlagen 

Die Erforderlichkeit einer Raumverträglichkeitsprüfung ergibt sich aus dem Raumordnungsgesetz 

(ROG) sowie analog dem Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayLplG). Aufgrund der erheblich 

überörtlichen Raumbedeutsamkeit der beabsichtigten 110-kV-Bahnstromfernleitung, welche sich 

u.a. aufgrund der Leitungslänge insbesondere durch die Betroffenheit zahlreicher Gemeinden und 

fachlicher Belange ergibt, ist eine RVP durchzuführen. 

Eine Raumverträglichkeitsprüfung (vormals Raumordnungsverfahren, ROV) hat den Zweck, Vor-

haben auf ihre Raumverträglichkeit zu überprüfen. Gemäß § 15 Abs. 1 ROG sind dabei die raum-

bedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, einschließlich 

der überörtlich raumbedeutsamen Belange des Umweltschutzes, zu prüfen. Insbesondere wird die 

Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft. Gegenstand der Raumverträglichkeits-

prüfung sind gem. § 15 ROG die  

1. Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung oder Maßnahme unter überört-

lichen Gesichtspunkten, insbesondere die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen,  

2. Prüfung der ernsthaft in Betracht kommenden Standort- oder Trassenalternativen und  

3. überschlägige Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter nach § 2 

Absatz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unter Berücksich-

tigung der Kriterien nach Anlage 3 des UVPG.  

Die Vorhabenträgerin legt der zuständigen Raumordnungsbehörde die Verfahrensunterlagen vor, 

die notwendig sind, um eine entsprechende Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des 

Vorhabens zu ermöglichen. 
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Zuständig für das Verfahren ist nach § 15 ROG bzw. Art. 25 Abs. 1 S. 1 BayLplG die höhere Lan-

desplanungsbehörde. 

1.3 Ergebnisse der Antragskonferenz  

Im 1. Quartal 2024 wurde für die RVP eine Antragskonferenz durchgeführt. Im Rahmen der An-

tragskonferenz fand ausschließlich eine Beteiligung der wesentlich berührten Fachstellen statt. Die 

Beteiligung der von Fachbehörden, Kommunen, Trägern öffentlicher Belange etc. erfolgt erst im 

anschließenden Beteiligungsverfahren.  

Im Jahr 2021 wurde bereits eine Antragskonferenz für das Vorhaben durchgeführt. Der damals 

zugrunde gelegte Untersuchungsraum wies jedoch streckenweise keine zu untersuchenden Tras-

senvarianten auf. Dies stellte für den Vorhabenträger ein Risiko dar, da bei Feststellung der Un-

vereinbarkeit mit raumordnerischen oder naturschutzfachlichen Belangen weitere Varianten in ei-

ner erneuten RVP geprüft werden müssten. Der in der erneuten Antragskonferenz betrachtete Un-

tersuchungsraum ist daher deutlich größer gefasst, um die Untersuchungsinhalte für weitere Tras-

senvarianten festzulegen.  

Sowohl die Stellungnahmen der Fachbehörden von 2024 als auch 2021 sind in die vorliegende 

Unterlage eingeflossen, insbesondere erfolgte ein Abgleich der Einstufung der Raumwiderstände 

zusammen mit der federführenden Raumordnungsbehörde. 

Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum (UR) liegt vollständig im Freistaat Bayern, überwiegend im Regierungs-

bezirk Oberpfalz und zu einem kleinen Teil im Regierungsbezirk Oberfranken. Er berührt insgesamt 

fünf Landkreise, zwei kreisfreie Städte sowie 88 Gemeinden und erstreckt sich über eine Fläche 

von ca. 2.014 km². Jene Gemeinden und kreisfreie Städte, die mit einem Sternchen markiert sind, 

werden durch den Vorzugstrassenkorridor berührt.  

In den folgenden Tabellen sind die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden aufgeführt.  

Tab. 5: Landkreise und kreisfreie Städte im Untersuchungsraum 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

¶ Landkreis Amberg-Sulzbach ¶ Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 

¶ Landkreis Regensburg ¶ Landkreis Schwandorf 

¶ Landkreis Tirschenreuth ¶ Kreisfreie Stadt Regensburg* 

¶ Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf.*  

Regierungsbezirk Oberfranken 

¶ Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 

* Gemeindegebiet wird durch den Vorzugstrassenkorridor berührt 

 

 

Innerhalb der o.g. Landkreise liegen folgende Gemeinden im Untersuchungsraum: 
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Tab. 6: Gemeinden im Untersuchungsraum 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

Landkreis Regensburg 

¶ Altenthann ¶ Neutraubling 

¶ Bach a.d.Donau ¶ Obertraubling 

¶ Barbing ¶ Pentling 

¶ Bernhardswald ¶ Pettendorf 

¶ Donaustauf ¶ Pielenhofen 

¶ Forstmühler Forst (gemeindefreies Gebiet) ¶ Regenstauf* 

¶ Holzheim am Forst ¶ Sinzing 

¶ Kallmünz ¶ Tegernheim 

¶ Kreuther Forst (gemeindefreies Gebiet) ¶ Wenzenbach* 

¶ Lappersdorf ¶ Zeitlarn* 

¶ Mintraching  

Landkreis Schwandorf 

¶ Altendorf ¶ Schmidgaden* 

¶ Bodenwöhr ¶ Schwandorf* 

¶ Bruck i.d.OPf. ¶ Schwarzach b. Nabburg 

¶ Burglengenfeld ¶ Schwarzenfeld* 

¶ Fensterbach* ¶ Steinberg am See 

¶ Guteneck ¶ Stulln 

¶ Maxhütte-Haidhof* ¶ Teublitz* 

¶ Nabburg* ¶ Trausnitz 

¶ Neunburg vorm Wald ¶ Wackersdorf 

¶ Nittenau ¶ Wernberg-Köblitz* 

¶ Pfreimd ¶ Wolferlohe (gemeindefreies Gebiet) 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

¶ Ebermannsdorf* ¶ Freudenberg 

¶ Ensdorf ¶ Schnaittenbach*  

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab  

¶ Altenstadt a.d.Waldnaab* ¶ Pirk* 

¶ Bechtsrieth* ¶ Pressath 

¶ Etzenricht* ¶ Püchersreuth 

¶ Floß ¶ Schirmitz* 

¶ Irchenrieth ¶ Schwarzenbach 

¶ Kirchendemenreuth* ¶ Störnstein 

¶ Kohlberg ¶ Tännesberg 

¶ Leuchtenberg ¶ Theisseil* 

¶ Luhe-Wildenau* ¶ Vohenstrauß 

¶ Mantel* ¶ Waldthurn 

¶ Manteler Forst (gemeindefreies Gebiet)* ¶ Weiherhammer 

¶ Neustadt a.d.Waldnaab* ¶ Windischeschenbach* 

¶ Parkstein*  
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Landkreis Tirschenreuth 

¶ Erbendorf ¶ Pechbrunn* 

¶ Falkenberg* ¶ Plößberg 

¶ Friedenfels ¶ Pullenreuth 

¶ Fuchsmühl ¶ Reuth b.Erbendorf* 

¶ Konnersreuth ¶ Waldershof* 

¶ Krummennaab* ¶ Wiesau* 

¶ Mitterteich*  

Regierungsbezirk Oberfranken 

Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 

¶ Arzberg ¶ Tröstauer Forst-Ost (gemeindefreies Gebiet) 

¶ Marktredwitz  

* Gemeindegebiet wird durch den Vorzugstrassenkorridor berührt 

 

Der Untersuchungsraum wird in drei Abschnitte von Süd nach Nord eingeteilt (siehe Abb. 11), die 

durch die vier Unterwerkstandorte (Uw) entlang des Leitungsverlaufes definiert sind: 

¶ Abschnitt A = Uw Burgweinting bis Uw Irrenlohe 

¶ Abschnitt B = Uw Irrenlohe bis Uw Weiden 

¶ Abschnitt C = Uw Weiden bis Uw Pechbrunn  

1.4 Gegenstand der Raumverträglichkeitsprüfung 

Gegenstand dieser Raumverträglichkeitsprüfung ist der Neubau einer 110 kV-Bahnstromfernlei-

tung vom Uw Burgweinting über die Uw Irrenlohe und Weiden i.d.OPf. Bis zum Uw Pechbrunn. Um 

den vorgesehenen Unterwerken Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn den notwendigen 

Bahnstrom zentral zuführen zu können, soll mit dem hier geplanten Vorhaben eine neue elektrische 

Verbindung zwischen dem vorhandenen Unterwerk Burgweinting und den geplanten Unterwerken 

Irrenlohe, Weiden i.d.OPf. und Pechbrunn hergestellt werden. 

Der Neubau der Unterwerke wird in separaten Genehmigungsverfahren nach dem Allgemeinen 

Eisenbahngesetz (AEG) beantragt und sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.  

Der Untersuchungsraum des Vorhabens erstreckt sich größtenteils über den Regierungsbezirk 

Oberpfalz und zu einem kleinen Teil über den Regierungsbezirk Oberfranken. In Abstimmung mit 

dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wurde festge-

legt, dass die Federführung für die Raumverträglichkeitsprüfung bei der Regierung der Oberpfalz 

liegt. 

2 Beschreibung des Vorhabens 

2.1 Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 

Als Planungsgrundlage für den Neubau der 110 kV-Bahnstromfernleitung dient der Bundesver-

kehrswegeplan 2030. Die Streckenausbauten Hof - Marktredwitz, Marktredwitz - Schirnding 

(Grenze), Marktredwitz - Nürnberg und Marktredwitz - Regensburg ï Regensburg Obertraubling, 
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sind unter dem Maßnahmentitel Ausbaustrecke Hof ï Marktredwitz ï Regensburg ï Obertraubling 

(Ostkorridor Süd) dort als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs geführt. 

Das Vorhaben liegt vollständig im Freistaat Bayern und wird in drei Abschnitte von Süd nach Nord 

unterteilt (siehe Abb. 11). 

 

 

Abb. 11: Übersicht über den Untersuchungsraum (inkl. Landkreisgrenzen) 


